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.Präsident Dr. Dr. Hundhammer erö.ffnet die Sit
zung um 15 Uhr. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich eröffne die heu
tige Sitzung des Bayerischen Landtags und bitte 
den Herrn Schriftführer, die Liste der vorliegen
den Entsclm1digungen ibekanntzugeben. 

Gräßler, Schriftführ,er: Nach Artikel 5 Absatz 2 
des Aufwml!dsentschädigungsgesetz~s sind entschul-

digt oder ibeurlauibt die Aibgeordneten Albert, 
Dr. Baumg:artner, Dr. Eckhardt, Ernst, Geiger, Gött
ler, Günzl, Haas, Haußleiter, Högn, Huber, Dr. MÜi
ler, Piper, p;ittrof.f, Pösl, Stock, Wolf Franz. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Dr. Huber bittet zur Wiederherstellung seiner 
Gesundheit •um eine Verlängerung seines Urlaubs 
bis zum 1. April dieses Jahres. Es erlhebt ~ich keine 
Erinnerung; der Urlaub ist genehmigt. 

-Der !Herr Albgeordnete Strohmay~r nimmt an 
einem Lehrgang teil, der •bis Mitte Mai daiuert und 
ihn voll in Anspruch nehmen wird. Er b~ttet für 
diese Zeit um Ur1aUJb. Das Hohe Haus ist damit 
einve:r:standen. 

Wir treten nunmehr in die T :a g e s o r d n u n g 
ein. Ich rufä :auf Zif:ßer 1: 

Mündliche Anfragen gemäß § 44 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung. 

Aus der 123. Sifaung ist noch die Anfrage des 
Herrn .A!bgeordneten Dr. Soenning offen, die sich 
mit der Zuzugsperre für Kassenärzte aus· der Ost
zone hefaßt. Z'Uständig für di:ese Anfrag.e ist der 
Herr Staatsminister des Innern. Ist der Herr Staats
mirnist·er in der Lage, die Anfrage zu -beantworten? 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Der Herr Staati;;
sekretär Dr. Oberländer hat· :gebeten, die Beant
wortung der F:rage zurückzustellen, 'bis er anwe
send sein kann; er ist auswärts. 

Dr. Oechsle, Staatsminister: Die Anfrage kann 
von mir ibeantwortet werden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage kann 
vom Herrn Staatsminister für Arbeit und soziale 
Fürsorge beantwortet werden; ich erteile ihm 
das Wort. 

Dr. Oechsle; Staatsminister: Herr Präsident, Ho
hes Haus! Ich ig1a'U!be, es wird giut sein, ehe Anfrage 
des Herrn Dr. Soenning noch einmal ibeik!anntzu
geiben; denn. die meisten MitgHeder des Hauses 
dürften si:e nicht mehr in Erinnerung haben. Die 
Frage lautete: · 

Nach dem ~ertrie1beneng·es-etz ha1b.en aus der 
Ostzone geflüchtete Kassenärzte •einen Rechts
anspruch auf Kassenzulassung d.m Aufnahme-
1and. Elinz;elne Länder waren allerdings durch 
eine Sperre d:es Ziuz'Ugs für Ärzte davon aus
genommen. Dies ist für Bayern, das bekannt
lich unter ·einer :ßast unerträglichen Überbe
setzung mit Kassenärzten led:det, noch nicht der 
Fall, so daß ,einheimische Ärzte fast keine Aus
sicht haben, je zu ·einer Kassenpraxis zugelas
sen zu werden. 

Ich foag,e ·daher: Ist die Staatsregierung be
reit, heim Bund dahin zu wirken, daß auch für 
Bayern eine Sperre des Z'Uzugs für Kassen
>ärzte aus der Ostzone im Sinne dieser Ver
fügung er 1assen wi11d? 

Zur Beantwortung möchte ich folgendes ausfüh
ren: Die Zulassung heimatvertriebener Ärzte zu 
den Kassen richtet sä.eh in Bayern gegenwärtig nach 
§ 44 Abs. 1 Ibis 3 des Gesetzes ii!ber die Zulassung 
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(Dr. Oechsle, Staatsminister) · 

von Ärzten zur Tätigkeit ibei den Kriankenkassen 
vom 14. Juli 1949. Grundsätzlich sind ih!i:ernach 
Ärzte, die Flüchtlinge im Sinne des bayerischen 
Flüchtlingsgesetzes vom 19. F,eibruar 1947 sind und 
im Herkunfts1and vor dem 4. September 1939 be
re,its zuge1aissen w1aren, auch weiterhin \ZU den Kas
sen zuge1assen. iDi:e A.nfrag,e des Herrn Abgeord
neten 1Dr. Soenning bezieht sich wohl auf das <in 
Vo:ribereitun:g befindlich·e BundesVoertdebenengesetz. 
Der Entwurf dieses Gesetzes sieht in § 55 vor, daß 
V1ertrielbenie 'Llll!d Sowjetzonenflüchtlinge, die vor 
dem 4. September 1939 1als Ärzte, Zahnärzte oder 
Dentisten ZJUI Kassenpr:axds nach deutschen Vor
schriften izugelassen ,waren, weiterhin als zur Kas
senpraxis zugelassen gelten. Bei der ibekannten 
Überbesetzung Bayerns mit Kassenärzten erscheint 
es zweifelsohne g1erechtferti!gt, wenn von bayeri
scher Seite 1aus ibeim Bund ·diahdn gewirkt wird, daß 
eine weitere. Vermehrung der zugelassenen Ärzte 
durch Zustrom a'Us der Ostzone womöglich unter"'." 
bleiibt. In diesem Sinne wird auch mein Ministe
ri'Um dn Bonn wirken. 

Präsident Dr. Hundliammer: Für die heuttge 
Fragestunde ist. ·a1s erster Fragesteliler der Herr 
A!bgeordnete Frelindl vor:g,emerkt; ich erteile ihm 
das Wort. 

Freundl {CSU): Me,in:e Damen und Herren, Hohes 
HatiS! Meine Anfrage richtet s~ch an das Staats
mindsteri!um des Innern. Rundfunk-· und Presse
meldungen der letzten Tage zufo1ge fand eine Be
sprechung e:wischen V·ertr·etern der Bundesländer 
und der Stadt (Berlin mit dem Zle1e statt, eine 
schnellere Abschleusung und Unterbringung der 
nach Berlin einströmenden Ostzonenflüchtlinge nach 
und in den Bundesländern sicherzustellen. Ich frage 
daher die Staiatsregierung: 

1. In welchem Um:fiang'e ist Bayern an der Durch
führung dieser Hilfsmaßnahmen beteiligt? 

2. Welche Unterkünfte gedenkt man für die vor
übergeihende Unterbringung der Flüchtlinge 
iheranzuziehen? 

D1e zweite Fr.age ihalbe ich vor ,aillem deswegen ge
stellt, weiil auch erw'ähnt worden !ist, daß insbeson
dere wieder Baracken errichtet werden sollen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
dem Herrn Staatsminister des Innern. 

Dr. Hoegner, -Staatsminister: Herr Staatssekretär 
Professor Dr. Oberländer ist über die Unterredung 
genauestens unteuichtet. Er !hat gebeten, 1auch diese 
Angelegenheiit zurückzustellen, ibis er von auswärts 
hier erscheinen kann. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Halls ist damit 
einverstanden. Als nächster Fragesteller folgt Herr 
AJbgeoridneter Meixner; ich erteile ihm das Wort. 

Meixner l(CSU): Meine Anfrage richtet sich an 
den Herrn Staatsminister des Innern: Nach un
widersprochen geibliebenen Zeitungsme1dungen er
klärte Stadtrat Kosche, Bamiberg, ir;t einer Ver-

samml!ung des Deutschen Blocks in Forchheim, seine 
Partei vertrete die Auffassung, daß das Deutsche 
Reich noeh ibesteihe und das Kabinett Dönitz die 
offizielle Reichsregierung sei. 

(Heiterkeit) 

Wenn auch der RegieI"llil:gschef im Spa:nd.auer Ker
ker si1rzie, so müsse 1auch >heute noch GI'111l!dsatz sein, 

. daß Reichsrecht vor Bundes:Pecht oder _Länderrecht 
gehe. „Wiir kennen", so sagte Kasche wörtlich, „edne 
Treue weder -zur !Bundesrepublik noch zur Deut
schen >Dem.okratischen lRepu:blik; 

(Hört, hört!) 

wir ikennen nrur :eine Treue zrum Deutschen Eeich." 

Wias gedenkt das Staatsministerium des Innern 
geg,en einen Stadtrat zu unternehmen, der als sol-. 
eher den Eid auf die Verfassung geleistet und iliri 
nach diesen Äußerungen ig1att geibrochen hat? Was 
gedenkt das Staatsministerium des Innern gegen 
eine Partei zu unternelhmen, deren Vertreter in 
ö.ffen tlichen Versiamml ungen solche Auffassungen 
vortragen? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
dieser 'Frage erteile kh dem Herrn Staatsminister 
des Innern idias Wort. 

Dr. Hoegner, 'Staatsminister: Meine Dameri 'Lmd 
Herren! Die Richtigkeit der Meldung vorausgesetzt, 
ihandelt e.s sich ~e'.i!der um ·keinen F.asching·ssch:erz. 
Nach der Rechtslage ibesteht zunächst keine Mög
lich~eit, den Herrn Kasche seines Stadtratsmandats 
ver1ustig zu erklären. Nach AnIJJahme der Wa:hl 
verliert der Gewählte gemäß Artikel 35 Absatz 3 
des Gemeindewah1gesetzes vom 16. Feibruar -1952 
se!i.n Mandat nur, wenn er unter Klasse I oder II 
des Teils A der Anlage des Gesetzes zu.r Befreiung 
von Nationalsozialismus und Militarismus :vom 
5. lMärz 1946 fällt 11.md noch keine r,echtskräftige 
Entscheidung der Spruchkammer vorliegt, wenn er 
durch rechtsikräftige Entscheidung e'ine.r Spruch
lmmmer· als Hauptschuldiger oder Belasteter einge
reiht wurde, oder wenn ,er unter eine der Gruppen 
fällt, welche 1auf der dem Gesetz als Anlage bei
gefügten Liste aufg1e.führt sind. 

Diese Voriaiussetzungen scheinen hier nicht vor
zuliegen. 'Dessen ungeachtet ihat das bayerische 
Staatsministerium des Innern sofort Ermittlungen 
beim Stadtrat Forchheim ·zrur Kl:arstellung der 
P:mssemitteilung und .zur allenfallsigen strafrecht
lichen Verfolgung eingeleitet. Der Deutsche Block 
!ist etl.ne Partei. Nach Art1kel 21 des Grundgesetzes 
können Parteien IJJUr durch das Bundesverfassungs
gericht verboten wel'den. Das bayerische Staats
ministerium des Innern hat den ibefoannten verfas
sungsfeindlichen Tendenzen des Deutschen Blocks 
von Anfang an seine ·e!'höhte Aufmerksamkeit ge
schenkt. Das vorl!i:egende Material wird in aller
nächster Zeit der Bundesregierung zur Stellung 
:eines Antrags vorgelegt we:vden. 

1QBriavo!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller erhält der Herr Abgeordnete Falb das Wort. 

2 
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Falb (SPD): Hohes Haus, meine Damen und Her
ren!. Meine Anfrage richtet sich an die bayerische 
Staatsregierung, und zwar an den Herrn Staats
minri.ster der Finan:z;en. 

Innerhalb der Belegschaft der Maxhütte-Betriebe 
besteht Beunruhigung, weil angeblich die Absicht 
besteht, die vom Landtag beschlossene Staatsbeteili
gung an eine private Gesellschaft aus Berlin abzu
treten. Sollte das der Fall sein, dann würde der 
bayerische Einfluß in diesem Großbetrieb ausge
schaltet und die ursprüngliche Absicht der Staats
beteiligung, nämlich die Arbeitsplätze für die 7000 
Belegschaftsmitglieder zu erhalten, hinfällig wer
den. Ich frage deshalb die Staatsregierung, ob die
ses Gerücht den Tatsachen· entspricht und ob Ver
handlungen, wie erwähnt, geführt wurden oder be
absichtigt sind. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Anfrage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister der Finanzen. , 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Es finden 
keine Verhandlungen wegen des VerkaufS der 
Maxhütte-Anteile statt. Die Staatsregierung beab
sichtigt auch nicht, diese Anteile zu verkaufen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller ist Herr Abgeordneter Dr. Lippert gemeldet; 
ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Lippert (BP): Herr Präsident, .meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Staatsminister der Finanzen. Die Firma Me
tex in Memmingen, Inhaber Gerhard Lazari, ist 
kürzlich in Konkurs geraten. Der Verband der Hei
'matvertriebenen für Handel, Handwerk und Indu
strie legt Wert auf die Feststellung, daß die Kredit
anträge der Firma Metex - es soll sich um rund 
450 000 DM handeln - von dem Verband weder 
.befürwortet noch bearbeitet no~ gefördert wur
den. Örtlichen Stellen, die sonst bei Flüchtlings
krediten gutachtlich gehört werden, sei im Falle 
Metex keine Gelegenheit zu einer Mitwirkung ein
geräumt worden, vielmehr kamen die Kredit
anträge stets unmittelbar bei den Zentralstellen in 
München zur Einreichung und Entscheidung. Ich 
bitte daher den Herrn Staatsminister um Auskunft, 
'ob diese Darstellung in der Presse den Tatsachen 
entspricht. 

Präsident D1·. Hundhammer: Zur Beantwortung 
dieser Frage erteile ich dem Herrn Staatsminister 
der Finanzen das Wort. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Nach den 
dem Finanzministerium vorliegenden Aktenvor
gängen trifft es zu, daß der Verband der Heimat
vertriebenen für Handwerk, Handel und Industrie 
bei Überprüfung der Frage der Übernahme einer 
Staatsbürgschaft zugunsten der der Firma zu ge
währenden Kredite nicht eingeschaltet war. 
Weder die Richtlinien für die Gewährung von 
staatsverbürgtenFlüchtlingsproduktivkrediten, noch 
die Richtlinien für die Gewährung von Krediten 
und Staatsbürgschaften an Flüchtlingsbetriebe im 

Rahmen des Bundesprogramms zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit - des sogenannten Schwer
punktprogramms - sehen die Mitwirkung dieses 
oder eines ähnlichen Verbandes vor. 

Es liegt jedoch ein Schreiben des Arbeitsam'i
schusses der Flüchtlingsobleute für den Stadt- und 
Landkreis Memmingen vom 16. Mai 1950 vor. In 
diesem Schreiben werden gegen eine Bürgschafts
übernahme erhebliche Bedenken g<;!äußert. Mit der 
Überprüfung der Bürgschaftsangelegenheit waren 
dagegen entsprechend den Richtlinien die örtlich 
zuständigen Dienststellen sowie die Regierung von 
Schwaben als Mittelbehörde beauftragt, also die 
Regierung von Schwaben, der Landrat und die da
mit zusammenhängenden Dienststellen. Die Bürg
schaftsübernahme erfolgte, nachdem mehrere Be
triebsprüfungen durchgeführt worden waren und 
der Prüfungsausschuß für Kreditfragen des Baye
rischen Landtags wege_n der Frage einer Bürg
schaftsübernahme aus dem Arbeitsbeschaffungs
programm 1950 der Bundesregierung den Betrieb 
besichtigt hat. 

Im übrigen ist wegen der ausreichenden Siche
rung der staatsverbürgten Kredite, also der erst
rangigen Grundschuld und Maschinenübereignun
gen, mit einer Inanspruchnahme des bayerischen 
Staates aus seinen Bürgschaften "nicht zu rechnen. 

\ 
Präsident Dr.,liundhammer: Der Herr Abgeord-

nete Dr. Lippert möchte eine Zusatzfrage stellen; 
ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Lippert (BP): Ich bitte weiter den Herrn 
Staatsminister der Finanzen um Auskunft, ob von 
seiten der Staatsregierung etwas geschehen oder 
beabsichtigt ist, uni die Verantwortlichen, die trotz 
der Warnung solche Kredite eingeräumt haben, zur 
Rechenschaft zu ziehen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile nochmals 
das Wort dem Herrn Staatsminister der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Auf die Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Lippert möchte ich nur 
sagen, daß wir mit der Nachprüfung des Falles 
nunmehr beauftragt sind und den Versuch unter
nehmen, die Verantwortlichen zu finden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Frage
steller der Herr Abgeordnete Demmelmeier; 'ich er-
teile ihm das Wort. · 

Demmelmeier (CSU): Herr Präsident! Meine Da
men und Herren! · In der heutigen Ausgabe der 
„Süddeutschen Zeitung" ist ein Hörerbrief ver
öffentlicht, dem zu entnehmen ist, daß die Profes
soren der Tierärztlichen Fakultät in München ihre 
Lehraufträge zu Ostern 1953 niederlegen wollen, 
weil sie der Überzeugung sind, daß sie bei den 
unzulänglichen Einrichtungen der Tierärztlichen 
Hochschule die Ausbildung der heranwachsenden 
Tierärzte nicht mehr verantworten könnten. Die
sem Brief ist außerdem zu entnehmen, daß die Pro
fessoren unter Umständen einem Ruf an die neu
errichtete Tierärztliche Hochschule in Hohenheim 
bei Stuttgart zu folgen gewillt sind. 



~-·--·----·-----------~·-----

! 

Bayerischer Landtag - 127. Sitzung. Dienstag, den 10. F'ebruar 1953 727 

(Demmelmeier [CSU]) 

Der Herr Kultusminister hat nU:n im Dezember 
1952 zu dieser Angelegenheit bereits Stellung ge
nommen. Diese neuen Behauptungen in dem ge
nannten Hörerbrief enthalten Tatsachen, die für 
unsere Tierärztliche Hochschule in München von 
außerordentlicher Bedeutung sind. Ich frage daher 
den Herrn Kultusminister: · 

1. Ist es richtig, daß die Professoren der Tierärzt
lichen Fakultät gewillt sind, ihre Lehraufträge zu 
Ostern 1953 niederzulegen, um eventuell einem 
Ruf an die neuerrichtete Tierärztliche Hochschule 
in Hohenheim bei Stuttgart zu folgen? 

2. Ist es richtig, daß die Einrichtung der Tierärzt
lichen Fakultät völlig unzulänglich ist? 

3. Welche Maßnahmen gede.nkt die Staatsregie
rung zu ergreifen, um die Tierärztliche Hochschule 
angesichts ihrer Bedeutung für das Land Bayern 
zu erhalten? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
dieser Frage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister für Unterricht und Kultus. 

Dr. Schwalber, Staatsminister: Hohes Haus! Es 
gibt Gerüchte, die einfach nicht totzukriegen sind. 
Dazu gehört auch diese eine Angelegenheit, die 
jetzt wieder in der „Süddeutschen Zeitung" aufge
wärmt wurde. Darüber hinaus wird darin die Sache 
mit Weihenstephan wiederholt. Es ist davon die 
Rede, daß uns einmal 12 Millionen vom Himmel 
heruntergeregnet wären, wenn wir bloß die Hände 
aufgehoben hätten. Nun, so einfach ist der Sach
verhalt nicht. Was diese 12 Millionen für Weihen
stephan anlangt, so habe ich wiederholt darauf hin:.. 
gewiesen und darf bei der Gelegenheit nochmals 
betonen: Die Sache ist von A bis Z falsch und ent
behrt jeder Begründung. 

Im übrigen darf ich auf die Anfrage des Herrn 
Abgeordneten Demmelmeier kurz erwidern: 

1. Wie ich bereits in meiner Erwiderung auf die 
kurze Anfrage des Herrn Abgeordneten Demeter 
am 16. Dezember 1952 in diesem Hohen Hause aus
geführt habe, hat die Tierärztliche Fakultät im 
Vorjahr Antrag auf Schließung der Fakultät ge
stellt, falls nicht die Lehr- und Untetbringungs
verhältnisse entscheidend verbesser.t werden könn
ten. Das Ministerium hat dem Antrag auf Schlie
ßung nicht entsprechen können, vielmehr zuge
sichert, daß Entscheidendes für die Verbesserung 
insbesondere der gebäudemäßigen Unterbringung 
der Fakultät in Kürze geschehen würde. Seitdem 
hat keiner der •Dozenten der Tierärztlichen Fakultät 
seinen Lehrauftrag niedergelegt und um die Ent
lassung aus dem Staatsdienst nachgesucht oder 
einen Ruf an eine andere Hochschule angenommen 
oder auch nur erhalten. 

. 2. Die Einrichtungen der Tierärztlichen Fakultät 
sind zweifellos ergänzungs- und verbesserungs
bedürftig. Dem Ministerium war es ~öglich, zu den 
haushaltsmäßig im Jahre 1952 vorgesehenen Mit
teln in den letzten Wochen der Fakultät 150000 DM 
für Bauzwecke aus einer Sonderfinanzierung zur 

Verfügung zu stellen. Es besteht Aussicht, daß wir 
im Laufe des nächsten halben Jahres weiter 
200 000 DM, vielleicht sogar 370 000 DM für Aus
bauzwecke der Tierärztlichen Fakultät erhalten. 
Seit 1945 erhalten laufend etwa 600 Studierende 
der Tiermedizin an der Fakultät ihre Ausbildung. 
Diese Ausbildung vollzieht sich unter erheblichen 
Schwierigkeiten; sie trägt aber durchaus hochschul~ 
mäßigen Charakter und kann dem Bedarf des Lan-· 
des an tierärztlichem Nachwuchs genügen. 

3. Im außerordentlichen Haushalt 1953 sind 
930 000 DM für die Errichtung eines Klinik-Neu
baus eingeplant. Außerdem gelangen 600 000 DM 
weitere ERP":"Mittel für den gleichen Zweck zur 
Verbauung. Hierzu sollen noch Sondermittel in 
Höhe von etwa 2 bis 3 Millionen treten, die auf 
dem Wege der Anleiheaufnahme beschafft werden 
müssen. 

Ich darf vielleicht die Schlußworte wiederholen, 
die ich bereits am 16. Dezember vorigen Jahres 
hier gesprochen habe: Ich möchte mit allem Nach
druck versichern, daß die Tierärztliche Fakultät, 
gleich wichtig für Wissenschaft und Wirtschaft 
unseres Landes, der Universität München erhalten 
bleiben wird. Ihr Wiederaufbau wird mit größt
möglicher Beschleunigung durchgeführt werden: 
Die Fakultät wird eine ihrer Bedeutung entspre
chende Ausstattung erfahren; sie wird gebäude
und einrichtungsmäßig so ausgestattet werden, wie 
es ihren Aufgaben und den Interessen der baye-

. rischen Landwirtschaft entspricht. - Im übrigen 
erlaube ich mir das Hohe Haus einzuladen, die bis
her erstellten Ge1bäulichkeiten im Bereich der T1er.,
ärztlichen Fakultät einmal zu >besichtigen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller ist gemeldet der Herr Abgeordnete Mittich; 
ich erteile ihm das Wort. 

Mittich (BHE): Hohes Haus! Meine Anfrage rich
tet sich an die Staatsregierung. 

Wie man Pressemeldungen der letzten Tage ent
nehmen konnte, beabsichtigt die amerikanische Be
satzungsmacht, das ehemalige Muna-Gelände in 
Neuendettelsau, Kreis Ansbach, für militärische 
Zwecke wieqerzuverwenden. Auf diesem Gelände 
befindet sich die Augustana-Hochschule sowie eine 
Anzahl von Betrieben, deren Belegschaften sich 
zum größten Teil aus Heimatvertriebenen zusam
mensetzen. Die drohende militärische Inanspruch
nahme dieses Geländes gefährdet den Bestand der 
genannten Einrichtungen. 

Ist die Staatsregierung in der Lage, über den 
Stand der Verhandlungen zu berichten, insbeson
dere darüber, ob es inzwischen gelungen ist, für 
militärische Zwecke geeignetes, anderweitig brach
liegendes Gelände zur Verfügung zu stellen? 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage wird 
durch den Herrn Ministerpräsidenten beantwortet. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Ehard, Ministerpräsident: Herr Präsident! 
Meine Damen, meine Herren! Die Munitionsanstalt 
Neuendettelsau wurde seinerzeit von .der deutschen 
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Wehrmacht zur Lagerung von Munition angeiegt. 
Die Munition wurde, wie in allen solchen Anstal
ten, in Bunkern gelagert, die eine Gefährdung der 
Umgebung des Lagers ausschlossen. Auch heute 
wird in einer Anzahl von Bunkern noch Pulver 
aus dem vergangenen Krieg gelagert. 

Als die US-Armee einen Teil dieser ehemaligen 
Munitionsanstalt für ihre Zwecke beschlagnahmen 
wollte, erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Zahl
lose Protestschrei:ben. ging·en vor allem von seiten 
der evangelischen Kirche ei;n, in denen die Wieder
verwendung oder Muna als eine Wiederholung des 
nationalsozialistischen Unrechts bezeichnet wird, 
da auf Betreiben des damaligen Gauleiters Strei
cher das Munitionslager in unmittelbarer Nähe des 
größten süddeutschen karitativen Werkes der evan
gelischen Kirche angelegt wurde. 

Weitere Protestschreiben gingen von einigen in 
der Nachkriegszeit errichteten Industriebetrieben 
ein, die allerdings gar nicht in dem zur Beschlag
nahme vorg.eseihenen Teil der ·ehemaligen Muna 
liegen. 

Auf Grund dieser Sachlage hat die bayerische 
Staatskanzlei schon vor einiger Zeit bei den baye
rischen Dienststellen der US-Armee entsprechende 
Vorstellungen erhoben und dabei auch Erfolg ge
habt. Dem europäischen Hauptquartier der US
Armee in Heidelberg wurde nunmehr vorgeschla
gen, auf Neuendettelsau endgi).ltig zu verzichten 
und eine andere, im gleichen Militärbezirk liegende 
ehemalige Muna zu benützen. Ich glaube sagen zu 
dürfen: Es besteht begründete Hoffnung, daß sich 
das europäische Hauptquartier diesem Wunsche 
nicht verschließen wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile · weiter 
das Wort der Frau Abgeordneten Dr. Brücher. 

Dr. Brücher (FDP): Meine Damen und Herren! 
Meine Anfrage richtet sich an die Staatsregierung .• 

Mit wachsender Besorgnis. muß die Münchener 
Bevölkerung sehen, daß an den Randgebieten des 
Englischen Gartens, unserer wichtigsten Erholungs
stätte in München, in zunehmendem Maß durch 
Baumaßnahmen Einbrüche erfolgen. Meine )J.eutige 
Anfrage betrifft nun speziell die Bauten des Radios 
„Freies Europa", die sich in wachsendem Maße 
am Rande des Englischen Gartens entlang der ehe
maligen Hofgärtnerei ausdehnen; beinahe von Mo
nat zu Monat wird dort ein neuer U-Bogen erstellt. 

Ich möchte deshalb die Staatsregierung fragen, 
wie groß dieses Projekt eigentlich ist und wie weit 
es sich noch am Rande des Englischen Gartens aus
breiten wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung, 
dieser Frage erteile ich das Wort dem Herrn 
Staatsminister der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Im Einver
nehmen mit der bayerischen Staatskanzlei wurde 
dem Sender „Freies Europa" iür die .Errichtung 

von zweigeschossigen Verwaltungs- und Studio
gebäuden das Gelände der ehemaligen Anzucht
gärtnerei an der öttingen- und Tivolistraße in 
München in dem Ausmaß von 17 016 Quadrat
metern mit Vertrag vom 16. Feb~uar 1951 im Erb
baurecht überlassen. Das Erbbaurecht endigt nach 
30 Jahren, fällt jedoch schon früher an den Frei
staat Bayern heim, wenn sein Zweck vorher erfüllt 
ist. Der ,jährliche Erbbauzins beträgt 26 205 DM, 
das ist gleich 7 Prozent des Bodenwerts, der preis
rechtlich höchste zulässige Zinssatz. An eine Er
weiterung dieses Erbbaugeländes ist nicht gedacht. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frau Abgeord
nete Dr. Brücher will eine Zusatzfrage stellen; ich 
erteile ihr das Wort. 

Dr. Brücher (FDP): Herr Minister, sind mit den 
jetzigen Bauten die 7000 Quadratmeter, von denen 
Sie sprachen, ausgefüllt oder wird sich der Bau 
noch weiter erstrecken? 

Präsi~ent Dr„ H11ndham~er: Zur Beantv1ortung 
dieser Zusatzfrage erteile ich das Wort .dem Herrn 
Staatsminister der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Verehrte Frau Abgeord
nete Dr. Brücher, hier bin ich überfragt; das ka,nn 
ich im Augenblick nicht sagen. Auf jeden Fall ist 
der Vertrag so gestaltet worden, daß wir seinerzeit 
die Verlegung der Gärtnerei vornehmen konnten 
und daß außerdem wegen der Bauweise selbst be
stimmte Vorschriften gemacht wurden. Sie hörten, 
und sehen das auch, daß es nur z w e i g e s c h o s -
s i g e Bauten sind. Man kann nicht bestreiten, daß 
sich diese Anlage recht gut in die Gegend einfügt. 

(Abg. Dr. Brücher: Recht gut? Eines Tages 
ist der ganze Englische Garten verbaut, 

wenn es so weiter geht!) 

-'-- Fr.au A:bg·eordnete, das :füann deshal!b nicht sein, 
weil das Gelände, das nun einmal vertraglich ver
einbart worden ist, nicht erweitert wird. Das ist 
in keiner Weise der Fall. Außerdem muß gesagt 
werden, daß der Sender „Freies Europa" etwa 
1100 Angestellte beschäftigt. 

(Abg. Dr. Strosche: Aber sich nicht sehr 
gut aufführt!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage'::.. 
steller folgt Herr Abgeordneter Dr. Becher; ich 
erteile ihm das Wort. 

Dr. Becher (fraktionslOs): Hohes Haus! Meine 
Anfrage richtet sich an den Herrn Ministerpräsi
denten. 

Nach mir vorliegenden Meldungen beabsichtigt 
der Sender „Free Europe", zur Errichtung einer 
zweiten Funkstation in Selling, Gemeinde Win
dischbergerdorf, Kreis Cham, ein Grundstück zu 
erwerben. Nach Entschließung der Regierung der 
Oberpfalz vom 22. Januar 1953 hat die bayerische 
Staatsregierung auf Grund eines Kabinettsbe
schlusses festgestellt, daß sie gegen die Errichtung 
der Sendestation weder vom Standpunkt der Lan
desplanung noch aus 'politischen Gründen etwas 
einzuwenden habe. 
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Entspricht der Inhalt dieser Entschließung den 
Ansichten der bayerischen Staatsregierung? Ist der 
Staatsregierung, welche aus den Reihen des Land
tags bereits mehrmals auf die Problemlage hinge
wiesen wurde, bekannt, daß die erwähnte Sende
station in ihrer tschechoslowakischen Abteilung von 
Kollaboranten der Kommunisten beherrscht wird, 
die im wesentlichen nur die Mitglieder der von 
Dr. Benesch geschaffenen Nationalen Front zu 
Wort kommen lassen? Ist die Staatsregierung be
reit, das i'n der Entschließung der Regierung der 
Oberpfalz geäußerte politische Einverständ:p.is so
lange zurückzustellen, bts die Verhältnisse in Radio 
„Free Europe" auf Grund des zwischen dem Herrn 
Bundeskanzler Dr. Adenauer und dem Vertreter 
des amerikanischen Hohen Kommissars geschlosse
nen Rundfunkübereinkommens geklärt worden 
sind? 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
dem Herrn Ministerpräsidenten. 

Dr. Ehard, Ministerpräsident: Herr Präsident, 
meine Damen, meine Herren! Ich habe diese An
frage nicht bekommen. Ich kann sie erst beantwor
ten, wenn sie mir vorliegt. Vielleicht kann sie 
schriftliCh beantwortet werden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als Fragesteller 
folgt der Herr Abgeordnete Rabenstein. - Er ist 
nicht anwesend. Dann ist die Fragestunde ge
schlossen. 

Wir fahren nunmehr in der Tagesordnung fort. 
Die noch offene Ziffer 3: Haushaltsrede des 

Her~n Staatsministers der Finanzen, würde ich vor
schlagen, morgen früh um 9 Uhr als ersten Gegen
stand aufzurufen, weil vermµtlich der ganze mor
gige Vormittag durch diese Rede in Anspruch ge
nommen ist. - Das Hohe Haus ist damit einver
standen. 

Dann kommen wir zur Weiterberatung _der Zif
fer 6 der Tagesordnung: Antrag des Abgeordneten 
Dr. Franke, Dr. Seitz und Fraktion betreffend Ge
setzentwurf über Röntgenreihenuntersuchungen 
bestimmter Berufsgruppen (Beilage 1354). 

Dieser Gegenstand ist in Angriff genommen, die 
Fraktion der CSU hat aber den Antrag gestellt, die 
Weiterberatung möchte auf übermorgen zurück
gestellt werden, weil sie sich morgen in der Frak
tionssitzung nochmals mit der Materie befassen 
will. - Das Hohe Haus ist damit einverstanden. 

Dann rufe ich auf die noch offene Ziffer 5 der 
Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Er
gänzung des Besoldungsrechts (Beilage 3643). 

Über . die Beratungen des Ausschusses für Be·-· 
soldungsfragen (Beilage 3673) berichtet der Herr 

·Abgeordnete Donsberger; ich erteile ihm das Wort. 

Donsberger (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
.dent, meine Damen und Herren! 1Die bayerische 
Staiatsreg.ierung hat .am 27. September 1952, den 

Entwurf ·eines Gesetzes zur Ändel'ung und Ergän
zung des Besoldung·srechts, der auf Beilage 3643 
abg·edruckt ist, dem Herrn Präsidenten des Bay-

. rischen Lan:dtags unteribr·eitet. Der Entwurf dieses 
Gesetzes war Gegenstand eingehender Beratungen 
in der 38. Sitzung des Ausschusses für Besoldungs
foagen iam 9. Deizemiber 1952. Ber·ichterstatter war 
ich, Mitberichterstatter der Aibgeordnete Sittig. 

Zunächst wiurde der Regierungsvertreter a'llfge
fordert, allgemeine Ausführung·en zu dem Gesetz
entwurf zu machen. Re1gierungsrat Eibe r h a r d 
vom Finanzministerium ging auf den Iruhal t des 
GesetzentW'Urfes ein. 

Artikel 1 sei in seinen elirnelnen Punkten wört
lich dem Bundesgesetz vom 20. August 1952 ent
nommen, das nicht ohne weitetres für Bayern gelte. 
Bayern habe von jeher den Starudpunkt eingenom
men, die Gesetzgebungshoheit !in ibeso1dungsrecht
licher Hinsicht lieg·e ibei ihm selibst, soweit nicht 
der Bund a·bweichende Bestimmungen getroffen 
habe. Bei Ziffer 1 handle es sich im wesentlichen 
um die sogenannten Verso11gungsanwärter, die frü
her mit dem 20. Lebensjahtr ibei der Wehrmacht 
·eintraten und nach der übli.chen Dienstle·istung wie
der ausschieden. Durch die Entwicklung der Ver
hältTuisse Tilach 1945 sei diese AngelegeTI!heit als 
üiberholt ·ang·esehen worden. Wenn die in Ziffer 1 
vorgesclllagene Regelung nicht getroffen würde, 
wi1rden die neu hinzukommenden Be1amten besser 
gestellt, es solle aber doch eine gleichmäßige Be
handlung Platz greifen. - Ziffer 2 und 3 des Ar
tH~els 1 ziehe d!ie Folgerungen a'Us Ziffer 1, Zif
fer 4 sei e!ine Seföstverständlichkeit, Ziffer 5 bringe 
eine gewisse Besserstellung in der Anrechnung des 
Verdienstes der in der Ausbildung begriffenen 
Jugendlichen. Eibenso sei Ziffer 6 eine Selbstver
ständlichkeit. 

Artikel 2 regle die Besoldung der Hilfsschulleh
rer, 1die bisher in Bayern nicht gesetzlich fundiert 
war. Die Beilage 3643 enthalte Mer e!inen Druck
fehler, das letzte Wort „Hilfsschullehrer" gehöre in 
eine neue Zeile. 

Artikel 3 setze die Diäten für die außerplanmäßi
gen Beamten fest. Auch· hier sei ein Druckfehler 
unterlaufen; in der letzten Zeile müsse es statt 
2650 DM heißen: 1650 DM. 

Artikel 4 schaffe die gesetzliche Bestätigung für 
dtl:e Ausgle!ichszahlung an die Beamten in der ersten 
Jahreshälfte. 

Artikel 6 regle den Erlaß der A'llsführungsbe
stiimmung·en und Artikel 7 setz.e das Inkrafttreten · 
auf den 1. August 1952 fest. 

Auf die Friaige des Berichterstatters, 
warum nicht wie beim Bund d:er 1. April 1951 für 
das Inkrafttreten des Artikels 2 vorgesehen sei, er
widerte der R e g i e r u n g s v e r t r e t e r , für den 
Bund habe das Gesetz praktisch !keine Auswirkun
gen, weil es dort keine Hilfsschullehrer geibe. Die 
bayerische Staatsregierung stehe auf dem Stand
punkt, ·eine so weitgehende Rückwirkung sei wie in 
anderen Fällen nicht angebracht. 

Abgeo!'dneter Dr. E b e r h a r d t ;nahm zu . der 
grundsätzl·ichen Frage Stellung, oib -Bayern über-

3 
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haupt eine selb~tändige Besoldungsordnung erlas
sen könne. In der Begründung ru dem Gesetzent
wurf werde zug·egeben, daß die ehemalige Reichs
besoldungsordnung Bundesbesoldunigsordnung ge
worden sei und Bayern eigentlich daran gebunden 
wäre, jedoch immer den Standpunkt vertreten habe, 
es wolle seine eigene Besoldungsordnung machen, 
nachdem sich die staatlichen Rechtsv·erhältnisse seit 
1945 vöfüg geändert hätten. Er habe einem solchen 
Standpunkt gegenübe•r ·e11hebliche rechtliiche Be
denken. Vermutlich we11de die neue Bundesbeam
tenbesoldung eine Lösung bringen. 

Erhebliche Bedenken hatte der Redner gegen 
Artikel 5, der die Nachzahlungsansprüche für die 
Zeit vor dem 1. November 1949 streichen wi~l. Der 
§ 77 des B:undesgestzes zu Art. 131 des Grundge
setzes sed. sehr erheblich angegriffen wol'den und 
man wisse durch•aus noch nicht, was die Recht
sprechung aus diesem Paragl'aphen machen werde. 
Das Ob.crln:n:desgericht ~rür:q.berg haibe z·um B·eispiel 
ein sehr inter·essantes Urteil gefällt, wonach die 
Beamten, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 
wieder angestellt und idann pe:tJ.sd.oniert wuDden, 
überhaupt nicht unter den Artikel 131 fallen, son
dern ihre bemntenrechtlichen Ansprüche behalten 
hätten. Hier gebe es also eine Fülle von Schwierig
keiten. Es sei nicht einzusehen, warum man wegen 
ed.rHger weniger Beamten eine besondere Vorschrift 
erlassen solle, wodurch man in eine Fülle von 
Rechtsfragen hineinsteche, die in ihrem Ausmaß' 
nicht zu übersehen seien. Zu diesem Personenkreis 
gehörten unter Umständen auch Beamte, die, ohne 
politd.sch belastet zu sein, entlassen wurden und 
keine Bezüge erhalten konnten. Nachdem die 
Militärregierung ihr·e Anordnung rückwirkend ab 
Mai 1945 aufgehoben habe, seien die durch •diese 
Anordnung geschaffenen Hinderungen weggefallen. 
Hier solle aiber wieder eine Ausnahme g·eschaffen 
werden, die mit ·einem Rechtsstaat schwer zu ver
eirtbaren sei. 

Ministerialrat R ü t h · wies darauf hin, daß die 
ganzen Außel'dienststellungen durch das Gesetz zu 
Art. 131 erfaßt seien. Dort sei auch f.estgelegt, daß 
Ausgleichszahlungen für die Zeit vor ·dem 1. April 
1951 nicht stattfinden. Im 'vorliegenden :F.an könne 
es sich nur um ganz wenige Sonderfälle handeln, 
!(lie aus besonderen Gründen nicht unter das Ge
setz zu Art. 131 fallen. Es würde dem Grundsatz 
der gleichmäßigen Behandlung widersprechen, wenn 
man di·ese Fälle anders behandeln würde. Die Be
amten, deren Dienstv·erhältnd.s nach § 62 Abs. 3 
als fortbestehend gelte, fielen nicht unter diese 
Bestimmung. 

Abgeoroneter Dr. E b er h a r d t war der Ansicht, 
wenn sich die Rechtsprechung des Oberlandesge
richts Nürnberg durchsetzen sollte, würde eine 
ganze Anzahl neuer Leute hinzukommen, nämlich 
diejenigen, die seinerz·eit wieder eingestellt und 
dann pensioniert wurden. Dieser Gruppe würden 
durch Art. 5 die rechtlichen Möglichkeiten a;bge-
schnitten. 1b 11 

Der Bericht-er s·-t ar.ttt er betonte, ·es handle 
sich bei Art. 5 um jene Beamten, die durch Schlie-

ßung ihrer Dienststelle keine Beschäftigung mehr 
hatten, zum Beispiel die Beamten der Versorgungs
ämter und die Richter und Lehrer, die während der 
Zeit, in der sie keinen Dienst machten, nach An
ordnung der Militärregierung keine Besoldung be
kommen konnten. Diese Personen seien aber alle 
vor dem 15. Juni 1948 wieder verwendet worden. 
Eine Verjährung komme wohl· kaum in Frage, 
nachdem die MiHtär:vegierung ihre Anordnung am 
1. November 1949 aufgehoben haibe, die Frist also 
bis 1954 laufe. Es frage sich, ob man diesen Be
amten, die vornehmlich nicht Parteigenossen wa
ren, die Möglichkeit, Nachforderung·en zu stelleµ., 
nehmen solle, und oib Art. 5 überhaupt einer . ver
fassungsmäßigen Nachprüfung standhalte. 

Regierungsrat Eibe r h a r d hob hervor, daß nach 
dem amtlichen Kommentar des Bundesfinanzmini
steriums zu Art. 131 in den Fällen, wo kein Dienst 
geleistet wul'de, die Dienstbezüge zum mindesten 
ruhen und keine Ansprüche geltend gemacht wer
den könnten. Wenn man in diesem Fall davon ab
gehe, bestehe die große Gefahr, daß viele Fälle, die 
bisher noch nicht aufgerührt wurden, aufgegriffen 
werden und daß dadurch eine untragbare Belastung 
entstehe. Die ganz·e Frag·e sei durch die unglück
liche Haltung der Militärregierung, die ihre An
ordnung rückwirkend aufhob, entstanden. Man 
müsse bedenken, daß, wenn diese Bestimmung nicht · 
getroffen wel'de, die Kriegsgefangenen zum Bei
spiel mit Recht die gleiche FOl'derung .stellen könn
ten. 

Abgeol.'dneter Dr. Eberhard t vertrat die Auf
fassung, gerade durch die Hereinnahme einer sol
chen Bestimmung werde die ganze Frage aufge
rührt. Ministerialrat R ü t h bemerkte hierzu, wenn 
der Hohe Kommissar nicht im vorigen Jahr dem 
Beschluß des Landtags wtdersprochen ihätte, be
stünde längst eine gesetzliche Regelung. Aus Grün
den der gleichmäßigen Behandlung sei es notwen~ 
dig, die wenigen Fälle zu ·erfassen, die durch die 
bisherigen Gesetze noch nicht erfaßt wurden. 

Zu dem ganzen Fragenkomplex nahmen dann. 
nochmals· Regierungsrat E b er h •a r d , Regierungs
direktor B r au n vom Kultusministerium und Ab
geordneter Dr. Eberhard t Stellung. Sodann 
trat der Ausschuß in die Beratung der einzelnen 
Artikel ·ein. 

Artikel 1 wurde einstimmig angenommen, des
gleichen Artikel 2 mit der Maßgabe, daß das letzte 
Wort „Hilfsschullehrer" in eine neue Zeile gehört. 
Auch Artikel 3 wurde einstimmig ·mit der Maßgabe 
angenommen, daß es in der letzten Zeile statt 
„2650 DM" heißen muß „1650 DM". Artikel 4 fand 
ebenfalls einstimmig Zustimmung. · 

Bei Artikel 5 bestritt der B e r ich t' e r s t a t t e r 
die verfassungsmäßige Grundlage; diese Frage 
könne aber nicht der Besoldungsausschuß entschei
den', sie müsse an den Rechts- und Verfassungsaus
chuß zur Prüfung hinübergegeben werden. Der 
Mit b e r i c h t er s t a t t er war für Zustimmung, 
da die Bestimmung allen vorangegangenen Ge
setzen entspreche. 

Ministerialrat Dr .. B a c h 1 bedauert~, daß e:r den 
Beratungen nicht von Anbeginn beiwohnen konnte. 
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Er betonte, es sei nicht daran gedacht, diesen Be
,amten e.inen einstimmigen Rechtsanspruch zu neh
men. Die Bestimmung wolle nur Klarheit in die 
Dinge bringen. Die rückwirkende Aufhebung der 
Anordnung der Militärregierung dürfe nicht zur 
Folge haben, daß plötzlich Zahlungsverpflichtungen 
für denjenigen entstehen, der vorher keine hatte. 
Bei der Mehrzahl der Fälle, bei der großen Gruppe 
der 131er sei sowohl durch den Bund wie durch 
Bayern eine Regelung bereits erfolgt, wonach ein 
Zahlungsanspruch für die rückwirkende Zeit nicht 
bestehe. Es sei nur notwendig, für die restigen 
Fälle eine Rechtsgrundlage zu schaffen. 

Regierungsrat E b er h a r d vom Finanzministe
rium machte nochmals Ausführungen über das be
reits Dargelegte. Der B er ich t e r s t a t t e r war 
der Ansicht, durch die vorgeschlagene Fassung 
wäre einem Teil der Beamten tatsächlich der 
Rechtsanspruch für die Zeit vor dem 1. November 

. 1949 genommen. Wenn sie sich dann durchsetzen 
wollten, müßten sie zuerst an den Verfassungs
gerichtshof g€hen, der festzustellen habe, ob Art. 5 
der Verfassung entspreche. Erst wenn die Staats
regierung aus der Entscheidung des Verfassungs
gerichtshofs nicht die notwendigen Folgerungen 
ziehe, könnten sie an das Landgericht gehen, um 
ihre Forderungen durchzusetzen. Dem Bericht
erstatter waren inzwischen Bedenken gekommen, 
die Entscheidung dem Rechts- und Verfassungs
ausschuß zu überlassen. Entscheiden könne tat
sächlich nur der Verfassungsgerichtshof. Er zog 
daher seinen Antrag zu Art. 5 zurück und bean
tragte Streichung des Art. 5, der, nach seiner An
sicht in die Rechte der Beamten eingreife, die als 
Nichtparteigenossen entlassen wurden. 

Ministerialrat Dr. B ach 1 nahm dagegen Stel
lung, überhaupt kein Gesetz zu schaffen und die 
Entscheidung dem Gericht zu überlassen. An sich 
sei es richtig, daß man Gesetze auch rückwirkend 
aufheben könne. Dem sei aber insofern eine ge
wisse Grenze gesetzt, als dadurch nicht Verpflich
tungen bei Leuten entstehen dürften, die früher 
keine Verpflichtung hatten. Man dürfe die ganze 
Angelege11.heit nicht nur vom Standpunkt derjeni
gen betrachten, die etwas bekommen sollten, son
dern müsse auch den Standpunkt des Staates wür
digen, der zahlen solle. Der Staat sei aber durch 
die Anordnung der Militärregierung von der Zah
lungspflicht befreit gewesen und habe sich darauf 
eingestellt, daß ihm in dieser Angelegenheit keine 
neue Belastung erwachse. Er glaube, der Verfas
sungsgerichtshof würde dem Staat in dieser zwei
felhaften Angelegenheit durchaus die Möglichkeit 
lassen, eine gesetzliche Regelung zu treffen. Wenn 
Art. 5 abgelehnt würde, bestünde für die Regie
rung überhaupt keine Möglichkeit, ihren Stand
punkt vor dem Rechts- und Verfassungsausschuß 
vorzutragen. 

Abgeordneter H e 1 m e r i c h wies darauf hin, 
daß die Beamten, wenn die Anordnung der Mili
tärregierung nicht gekommen wäre, ohne weiteres 
bezahlt worden ·wären. Nachdem die Militärregie
rung ihre Anordnung rückwirkend ab 8. Mai 1945 

aufgehoben habe, könne Artikel ö in der vorlie
genden Fassung nicht aufrechterhalten werden. 

Nachdem Abgeordneter Dr.Eberhard t noch
mals gesprochen hatte und auch Ministerialrat 
Dr. Bach 1 und Regierungsrat Eberhard er
neut Stellung genommen hatten, beantragte der 
B e r i c h t e r s t a t t e r die Ablehnung des Art. 5, 
während der Mi t b er ich t e r s t a t t e r Zustim
mung zum Regierungsentwurf vorschlug, da da-
durch niemand geschädigt werde. ' 

Der Antrag des Berichterstatters auf 
Streichung des Art. 5 wurde hierauf mit 9 gegen 
5 S.timmen angenommen. Art. 6 wurde einstimmig, 
Art. 7 gegen 1 Stimme angenommen. 

Hierauf wurde der Gesetzentwurf mit den be
schlossenen Änderungen im ganzen mit allen gegen 
4 Stimmen angenommen, also unter Streichung 
des Art. 5. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Antrag des Be
soldungsausschusses zuzustimmen. 

:Präsident Dr. Hundhammer: Über' die Beratun
. gen des Ausschusses für den Staatshaushalt (Bei
lage 3792) berichtet der Herr Abgeordnete' Hof
mann Leopold; ich erteile ihm das Wort. 

Hofmann Leopold (SPD), Berichterstatter: Hohes 
Haus. ·Nach der eingehenden Berichterstattung 
über die Beratungen im Besoldungsausschuß kann 
ich mich kürzer fassen. Der Haushaltsausschuß hat 
sich mit dem vorliegenden Gesetzentwurf am 15. 
Januar beschäftigt. Berichterstatter war meine 
Person, Mitberichterstatter .der Herr Abgeordnete 
von Haniel-Niethammer. 

Der Haushaltsausschuß hat 'sich in der Haupt
sache mit dem Artikel 5 des Gesetzentwurfes, den 
der Besoldungsausschuß gestrichen hat, befaßt. Es 
geht dabei darum, daß Nachzahlungen für .die Zeit. 
vor dem L November 1949 geleistet werden sollen. 
In der Aussprache wurde vom Regierungsvertre
ter hervorgehoben, daß damit eine Ausgabe vori. 
ungefähr 6 bis 10 Millionen D-Mark verbunden 
wäre, und so hat der Haushaltsausschuß bei vier 
Stimmenthaltungen die Wiederherstellung des Re
gierungsentwurfes, also die Wiedereinführung des 
Artikels 5 beschlossen. Ich bitte das Hohe Haus, 
diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beratun
gen des Ausschusses für Rechts- und Verfassungs
fragen (Beilage 3794) berichtet wieder der Herr Ab
geordnete Dansberger; ich erteile ihm das Wort. 

Donsberger (CSU), Berichterstatter: Hohes Haus! 
Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat in sei
ner 138. Sitzung am 20„ Januar 1953 zu dem Ge
setzentwurf und den dazu gefaßten Beschlüssen 
des Besoldungs- und des Haushaltsausschusses 
Stellung genommen. Berichterstatter war ich, lVl:it
berichterstatter der Herr Abgeordnete Prandl. 

Der B er ich t e r s t a tJt e r nahm einleitend 
Bezug auf die Beschlüsse des Besoldungs- und des 
Haushaltsausschusses. Der-~ Haushaltsausschuß habe 
nach eingehender Beratung die r:tWiederherstellung 
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des vom Besoldungsausschuß gestrichenen Arti
kels 5 beschlossen. Gegen die Artikel 1 mit 4 sowie 
6 und 7 bestünden keine rechtlichen und verfas
sungsrechtlichen Bedenken. Dagegen habe gegen 
Artikel 5 schon der Besoldungsausschuß verfas
sungsrechtliche Einwendungen erhoben. Er ver
trete die Auffassung, daß ein Gesetz vom Jahre 
1952 oder 1953 bereits in früheren Jahren erwach
sene vermögensrechtliche Ansprüche nicht vernich
ten könne. 

Der M i t b e r i c h t ~ r s t a t t e r sprach sich 
gegen die Streichung des Artikels 5 aus und ver
wies auf die Begründung des Gesetzentwurfes, wo
nach die durch das Gesetz zu Artikel 131 des 
Grundgesetzes und das bayerische Ausführungs
gesetz hiezu noch offengelassene Li,icke geschlossen 
werden soll. 

Der Abgeordnete J unk e r bezeichnete den Ar
tikel 5 als eine Ausnahmebestimmung, weil recht
mäßig entstandene Forderungen von Beamten ledig
lich aus fiskalischen Gründen mit einem Federstrich 
aus der Welt geschafft werden sollen. Er erinnerte 
an ein ähnliches Verfahren, da's das Finanzministe
rium seinerzeit bei den Witwen angewandt habe. 

Der Regierungsvertreter, Regierungsrat Dr.Eber
h a r d, verneinte die Frage, ob Ansprüche im Sinne 
des Artikels 5 entstanden seien. Von 1945 bis 1950 
habe die Militärregierung jede Zahlung verboten 
gehabt, wenn kein Dienst geleistet wurde. 1950 sei 
das Verbot mit Wirkung vom 1. November 1949 
aufgehoben worden, darauf habe der Landtag be
reits eine ähnliche Fassung wie die des Artikels 5 
beschlossen, gegen die aber die Militärregierung 
aus nicht damit im Zusammenhang stehenden for
malen Gründen Einspruch erhoben habe. Inzwi
schen habe die Militärregierung ihr Zahlungsverbot 
auch rückwirkend für die Zeit seit der Kapitulation 
aufgehoben, wodurch. ein Vakuum entstanden sei. 
Die große Mehrzahl der Fälle sei bereits durch das 
Gesetz zu Artikel 131 des Grundgesetzes geregelt, 

· es blieben aber einige Zweifelsfälle. In § 62 Abs. 3 
des Bundesgesetzes sei zum Beispiel bestimmt, daß 
Personen, die von ihrem Amt oder Arbeitsplatz 
entfernt worden sind, weder der NSDAP noch ihren 
Gliederungen angehört haben und auch rechtskräf
tig zu Nichtbetroffenen erklärt wurden, für die Zeit 
vor dem l.April 1951 keinen Anspruch auf Nachzah
lung von Bezügen haben. Das bayerische Gesetz 
bestimme in § r Abs. 2 letzter Satz, daß die vor
stehenden Bestimmungen des Gesetzes zu Arti
kel 131 nicht für Angehörige von durch die Militär
regerung geschlossenen Dienststellen gelten, wenn 
sie aus Anlaß der Wiedereröffnung dieser Dienst
stellen vor Durchführung des Spruchkammerver
fahrens. mit Genehmigung der Militärregierung 
wiederverwendet wurden. Zahlreiche Beamte, die 
wegen Schließung der Dienststelle keinen Dienst 
machten, aber politisch betroffen waren und zu
nächst wieder eingestellt wurden, machten nun An
sprüche geltend auf Nachzahlung der Bezüge für 
die Zeit vor der Schließung der Dienststelle, wäh
rend nach dem B:undesgesetz 'völlig Unbelasteten 
die Nachzahlung für die Zeit vor dem 1. April 1951 

verweigert werden müßte. Auch die Kriegsgefange
nen spielten eine erhebliche Rolle. Es komme auch 
vor, daß sich bei Beamten, die vor 1950 in den 
Ruhestand versetzt worden sind, herausstelle, daß 
diese Ruhestandsversetzung aus irgendwelchen for
malen Gründen nichtig war; die Beamten verlang
ten die Nachzahlung ihrer aktiven Bezüge. Der 
Artikel 5 wolle alle diese Zweifelsfälle abbiegen. 
Bei der außerordentlich verwickelten Materie des 
Gesetzes zu Artikel 131 könnten sehr leicht wider
sprechende Gerichtsurteile gefällt werden. Das Bun
desgesetz verfolge die Absicht, endlich einmal einen 
Schlußstrich zu machen. Für jeden Staat sei es un
tragbar, das von der Besatzungsmacht· geschaffene 
Vakuum nachträglich aufzufüllen und, da die Stel
len inzwischen ·anderweitig besetzt wurden, sie 
praktisch doppelt zu bezahlen. 

Der Abgeordnete Dr. F i s c h e r gab die N otwen
digkeit eines Schlußstriches zu, bezweifelte aber, ob 
ihn ein Rechtsstaat in so summarischer Weise ziehen 
kann. Man sollte lieber offen sagen, daß man die 
. .l\nsprüche nicht erfüllei1 karü1, das verstünden die 
Betroffenen vielleicht eher als das Bestreiten ihres 
Rechts. 

Der B er ich t erstatte r sah keine Möglich
keit, entstandene vermögensrechtliche Ansprüche 
zunichte zu machen. Nach seiner Auffassung er
reichten die finanziellen Auswirkungen auch nicht 
die vom Finanzministerium mitgeteilte Höhe von 
6 bis 10 Millionen. Es wäre vielleicht bess.er ge
wesen, diese Bestimmung nicht in das Gesetz auf
zunehmen, womit sie nicht in der breitesten Öf
fentlichkeit behandelt würde und die Betroffenen 
nicht noch besonders auf diese Möglichkeit auf
merksam gemacht würden. Ob Ansprüche entstan
den sind, habe der Richter zu entscheiden, be
stehende Ansprüche könne aber ein Gesetz nicht 
ohne weiteres beseitigen. 

Regierungsrat Dr. E b er h a r d ging nochmals 
kurz auf die ganze Angelegenheit ein, worauf der 
Abgeordnete Junker erklärte, seine Ausführun
gen hätten ihn eher vom Gegenteil überzeugt, aus 
ihnen gehe hervor, daß mit dem Artikel 5 altes Un
recht zu Recht erklärt werden solle. Man müßte 
sich auf den Rechtsstandpunkt stellen, nicht auf den 
Standpunkt der bequemeren Erledigung. 

Es erging dann folgender Beschluß des Rechts
und Verfassungsausschusses: Gegen die Artikel 1 
mit 4 sowie 6 und 7 bestehen keine rechtlichen Be
denken. Mit 13 gegen 9 Stimmen wird beschlossen, 
gegen die vom Besoldungsausschuß beschlossene 
Streichung des Artikels 5 keine rechtlichen Beden
ken zu erheben. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß die 
Zustimmung zu erteilen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Berichte über 
die Ausschußberatungen sind abgeschlossen. Ich 
schlage vor, die allgemeine und die besondere Er
örterung miteinander zu verbinden und auf die 
erste Lesung unmittelbar die zweite Lesung folgen 
zu lassen. - Dagegen erhebt sich keine Erinnerung. 
Dem Hohen Haus liegen zwei Abänderungsanträge 
vor, ein Antrag des Herrn Abgeordneten Euerl zu 
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Artikel 2 ·und ein Antrag des Herrn Abgeordneten 
Bezold, dem nachträglich auch der Herr Abgeord
nete Dr. Strosche mit seiner Fraktion siCh ange
schlossen hat, zu Artikel 7. 

Ich erteile zunächst das Wort dem Herrn Staats
minister der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Der strittige 
Teil dieses Gesetzentwurfes ist der Artikel 5. Aus 
den Darlegungen der Herren Berichterstatter war 
bereits zu entnehmen, wie in den Ausschußbera
tungen die Meinungen hin und her gegangen sind. 
Ich vertrete hier die Regierungsvorlage, wie sie 
vom Haushaltsausschuß ebenfalls angenommen 
wurde. 

Die Herren Berichterstatter haben in ihren Aus
führungen dargelegt, daß in den Ausschüssen davon 
die Rede war, daß vom Standpunkt der Gerechtig
keit und des Rechts eine Bestimmung, wie sie der 
Artikel 5 des Regierungsentwurfes vorsieht, nicht 
möglich sei. Ich muß dazu sagen: Man kann sich in 
dieser Frage nicht ohne weiteres auf den Stand
punkt stellen: Recht ist, was einem bestimmten Be
rufsstand nützt; denn man kann rechtlich durchaus 
auch anderer Meinung sein, da ja die Regierung 
jener Zeit durch eine entsprechende Anordnung 
.mit gesetzesgleicher Wir~ung der Militärregierung 
gebunden war und so handeJn mußte, wie es nun 
einmal geschehen ist. Die in Artikel 5 vorgeschla
gene Bestimmung entspricht wörtlich dem seirier
zeitigen § 7 des Gesetzes, das der Landtag in der 
ersten Legislaturperiode am 20. November 1950 be
schlossen hat. Dieses Gesetz vom 20. November 
1950 ist seinerzeit von der Militärregierung aus 
anderen Gründen nicht genehmigt worden, konnte 
also nicht wirksam werden. Ich betone aber aus
dr:ücklich: aus anderen Gründen! Dieser seiner
zeitige § 7, der heutige Artikel 5, hat durchaus dem 
Rechtszustand entsprochen, und dieser Artikel 5 ist 
vorgesehen, um Klarheit in die Dinge hineinzu
bringen. 

Ich darf vielleicht ganz kurz noch einmal die 
Gründe darlegen, die die Regierung veranlaßt 
haben, auch den Artikel 5 vorzuschlagen. Die Auf
nahme dieser Bestimmung in die Regierungsvor
lage verfolgt ausschließlich den Zweck, die Rechts
lage, wie sie sich aus dem Besatzungsrecht ent

. wickelt hat, klarzustellen und die in Anbetracht 
der Schwierigkeit der Rechtsmaterie sich ergeben
den Zweifelsfragen nun auszuschließen. Würden 
diese Fragen nicht ausdrücklich geregelt werden, 
könnte mit Sicherheit angenommen werden, daß 
der Staat zur Klärung dieser einzelnen Zweifels
fragen in eine Reihe von Prozessen verwickelt 
wird und damit die Gefahr von widersprechenden 
Urteilssprüchen heraufbeschworen wird. Dies muß 
aber vermieden werden. Selbst wenn man den 
gegenteiligen Rechtsstandpunkt einnehmen würde, 
erscheint es sowohl für den Staat wie für die hier 
in· Betracht kommenden Staatsbeamten selbstver
ständlich zweckmäßiger, in einem einheitlichen 
Verfahren auf die Verfassungsklage eines betrof
fenen Beamten hin die Verfassungsmäßigkeit der 

vorgesehenen Bestimmung feststellen zu lassen. 
Die hier zur Entscheidung stehende Frage hat 
außerdem auch eine bedeutende finanzielle Aus
wirkung, die die bereits aufs äußerste angespannte 
Haushaltslage unseres Landes noch erheblich ver
schärfen könnte. 

Mit dem Erlaß der vorgesehenen Bestimmung 
sollte ursprünglich eine durch die Gesetzgebung 
der Besatzungsmacht entstandene Lücke, die auch 
durch die bayerische Gesetzgebung zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des 
Grundgesetzes fallenden Personen nicht bereinigt 
werden konnte, geschlossen werden. Es kommen 
im wesentlichen diejenigen Beamten in Betracht, 
deren Dienststellen in den Jahren 1945/46 vorüber
gehend geschlossen waren, wie zum Beispiel die 

. Schulen und Gerichte, und außerdem die kriegs
gefangenen Beamten, die vor dem 1. November 
1949 aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt 
sind und deshalb nicht unter das vorgenannte Ge
setz zur Regelung der Dienstbezüge der noch in 
Kriegsgefangenschaft befindlichen Beamten vom 
27. Juli 1950 fallen. 

Der Betrag, der zur Deckung der Nachzahlungen 
an diese Personengruppen aufgewendet werden 
müßte, würde sich auf etwa 6 bis 10 Millionen 
D-Mark belaufen. Dabei sind die Nachzahlungen, 
die die Gemeinden und· Landkreise treffen würden, 
noch nicht berücksichtigt. 

Der bayerische Staat ist durch die Gesetzgebung 
der Besatzungsmacht in den Jahren 1945 bis 1950 
daran gehindert gewesen, an die vorgenannten 
Personengruppen während der Zeit der Nichtbe
schäftigung Gehaltszahlungen zu leisten. Der Staat 
war jedoch in dieser Zeit gezwungen, die Plan
stellen dieser Beamten mit anderen Personen zu 
besetzen, die die Funktionen der nichtbeschäftigten 
Beamten wahrgenommen haben. Insoweit mußten 
für diese Dienstleistungen Gehälter bezahlt wer
den. Es kann also vom Staat jetzt nicht mehr ver
langt werden, daß er für einen Zeitraum von über . 
4 Jahren zurück auch noch an die µichtbeschäftig
ten Beamten Gehaltsnachzahlungen leistet. 

Die Bestimmung des Artikels sieht als Stichtag 
den 1. November 1949 vor. Wie gesagt dient diese 
Bestimmung der Festlegung und Klarstellung der 
Rechtsverhältnisse. ' 

Es liegen nun dem Hohen Hause die Beschlüsse 
dreier Ausschüsse vor, wobei sich der Beschluß 
des Ausschusses für den Staatshaushalt auf den 
Boden der Regierungsvorlage stellt, während nach 
den Beschlüssen des Besoldungs- und des Rechts
und Verfassungsausschusses der Artikel 5 ge
strichen werden soll. Ich würde bitten, wenn diese 
schwierige Materie heute nicht vollkommen klar
gestellt werden kann, die Angelegenheit nochmals 
in den Ausschüssen zu beraten und zu versuchen, 
zu einer Koordinierung im Sinne der Regierungs
vorlage zu kommen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Aussprache ist 
als erster Redner gemeldet Herr Abgeordneter 
Dr. Eberhardt. Ich erteile ihm das Wort. 

4 
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Dr. Eberhardt (FDP): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Ich möchte zunächst einmal zu 
dem von meiner Fraktion gestellten Abänderungs
antrag sprechen und dann persönlich zu dem Arti
kel 5 Stellung nehmen. 

Der Abänderungsantrag ist vielleicht für sich 
allein so, wie er hier geschrieben steht, nicht recht 
einleuchtend; man muß ihn mit dem letzten Arti
kel - und so lautete eigentlich unser Antrag; das 
Landtagsamt hat daraus Artikel 7 gemacht und 
damit präokkupiert, daß Artikel 5 wiederhergestellt 
würde; wir haben absichtlich, um das nicht zu tun, 
vom „letzten Artikel" gesprochen - in Verbindung 
setzen: 

Das Gesetz tritt am 1. August 1952 in Kraft, 
Artikel 2 jedoch am 1. April 1951. 

So gelesen erhält die Sache erst ihre richtige Be
deutung. Der Artikel 2 des Gesetzes beinhaltet 
nämlich, wie die Damen und Herren Kollegen aus 
der Beilage 3643 ersehen, die Einfügung der :Hilfs
schnllehrer in die Besoldungsgruppe A 4 a 2. 

Ich kann an dieser Stehe gleich etwas bemerken, 
was ich nachher auch noch zu Artikel 5 zu sagen 
habe. Dieses Gesetz, das wir heute debattieren und 
beschließen wollen, ist hervorgerufen durch das 
Bundesgesetz vom 20. August 1952, das Zweite Ge
setz zur Änderung und Ergänzung des Besoldungs
rechts. Es· wiederholt für Bayern das, was für den 
Bund in dem eben erwähnten Eundesgesetz steht, 
abgesehen von Artikel 5, der im Bundesgesetz 
nicht enthalten ist und worauf ich pachher noch 
zu sprechen kommen werde. Jetzt handelt es sich 
um den Artikel 2, der seinem sachlichen Inhalt nach 
genau dem Bundesgesetz entspricht. Nur hat das 
Bundesgesetz - und auf diese Feststellung bitte 
ich besonders zu achten ~ verschiedene Zeitpunkte 
des Inkrafttretens festgesetzt, und zwar vier oder 
fünf für die verschiedenen darin behandelten Ma
terien, für die Materie der Hilfsschullehrer den 
1. April 1951. Nun ist die Frage, ob dieser 1. April 
1951 auch in Bayern als der Tag des Inkrafttretens 
der neuen Besoldung der Hilfsschullehrer Anwen-
dung finden soll oder nicht. · · 

Dazu ist grundsätzlich folgendes festzustellen. In 
der Begründung, die die Regierung dem Entwurf 
beigefügt hat, hat sie sich bereits mit der Frage 
befaßt, ob ein solches Gesetz nacli dem bestehen
den Bundesverfassungsrecht in Bayern überhaupt 
erlassen werden kann, und kommt dabei zu .dem 
Ergebnis: ja. Sie hat sich aber mit einer Frage nicht 
befaßt - und diese Frage scheint mir in diesem 
Zusammenhang der Erörterung zu bedürfen -, 
nämlich mit der Frage des Artikels 75 Ziffer 1 des 
Grundgesetzes, der von den Rechtsverhältnissen 
der im öffentlichen Dienst stehenden Personen 
spricht und den Bund ermächtigt, insoweit Rahmen
gesetze zu erlassen. Das Bundesgesetz vom 
20. August 1952, in dessen Rahmen das zur Be
ratung stehende bayerische Gesetz erlassen werden 
soll, ist ein solches Rahmengesetz. Es erscheint mir 
schon mit Rücksicht auf das Grundgesetz außer
ordentlich ~:zweifelhaft, von dem Zeitpunkt des In
krafttretens, dem 1. April 1951, für die Hilfsschul
lehrer abzugehen, nachdem das Bundesrahmen-

gesetz diesen Zeitpunkt des Inkrafttretens festge
legt hat. Die Argumentation der Regierung, die 
wir auch heute wieder gehört haben,. es sei doch 
so, daß der Bund keine Hilfäschullehrer hahe und 
daß infolgedessen das, was er in seinem Gesetz 
über die Hilfsschullehrer aussagt, für Bayerp. nicht 
bindend sein könne, ist doch unlogisch. Der Um
stand, daß der Bund hier eine Materie regelt in 
bezug auf Beamte, die er selbst gar nicht hat, läßt 
eben sehr deutlich erkennen, daß es sich um ein 
Rahmengesetz handelt, das für die Länder maß
geblich sein soll, bei denen es diese Beamten gibt. 
Sonst hätte der Bund vernünftigerweise gar nichts 
darüber zu sagen gehabt. A.lso, ich glaube, die Un
logik dieser Argumentation leuchtet ohne weiteres 
ein und sie hat anderen Ländern auch eingeleuch
tet. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen 
und Bremen haben diese Vorschrift bereits vom 
1. April 1951 ab, so wie das Bundesgesetz es erfor
dert, in Kraft gesetzt. Man muß,- weil die Regie
rung in ihrer Begründung gesagt hat, solche Rück
wirkungen von Besoldungsvorschriften seien etwas 
Ungewöhnliches und deshalb wolle man das nicht 
machen, daran erinnern, daß es sich an dieser 
Stelle nicht ohne weiteres um eine Neuregelung, 
sondern um eine Wiedergutmachung nationalsozia
listischen Unrechts handelt. Im Jahre 1927 waren 
nämlich die Hilfsschullehrer mit den Mittelsc.i.1.ul
lehrern gleichgestellt worden und fielen infolge
dessen unter die Besoldungsgruppe, die heute A 4 a 2 
genannt wird. Erst später, im Jahre 1941 sind sie 
durch den Nationalsozialismus aus dieser Besol
dungsgruppe hinausgeworfen und in eine andere 
Gruppe zurückgestuft worden. Es handelt sich jetzt 
darum, daß sie in die Stufe, in der sie seit jeher 
gewes~n sind und aus der sie durch das Unrecht 
des Nationalsozialismus hinauskamen, wieder hin
einkommen. Daher ist - abgesehen von dem, was 
ich eben verfassungsrechtlich ausführte - auch 
nach Recht uri.d Billigkeit die Anwendung dieses 
Grundsatzes, nämlich Inkrafttreten vor;n 1. April 
1951 ab, in vollem Umfange zu vertreten. 

Im übrigen - und dabei nenne ich jetzt Zahlen, 
auf die ich nachher im Zusammenhang mit Artikel 5 
noch einmal besonders zti sprechen kommen· 
werde - sind die Zahlen, die uns die Regierung 
genannt hat, ungenau. Die Regierung _hat gesagt, 
es würde durch diese Höherstufung ein jährlicher 
Mehraufwand von etwa 80 000 DM entstehen, wir 
hätten somit für die Zeit vom 1. April 1951 bis 
zum 1. August 1952, also zurückgerechnet ein Jahr 
plus ein paar Monate, Mittel aufzuwenden. Dabei 
geht die Regierung davon aus, daß im Haushalt 
250 Planstellen für Hilfsschullehrer vorgesehen 
sind, vergißt aber, daß nur 160 von diesen Plan
stellen tatsächlich besetzt sind. Gezahlt wird aber 
bekanntlich - ein Antrag des Herrn Kollegen 
Donsberger will jetzt mit diesen Unklarheiten im 
Haushalt für die Zukunft :;iufräumen - nicht nach 
dem, was an Planstellen im Etat ausgeworfen und 
bewilligt ist, sondern nach dem, was an tatsächlich 
·besetzten Stellen vorhanden ist. Wenn wir aber 
die tatsächlich besetzten Stellen ansehen, kommen 
wir keineswegs auf einen Betrag von 80 000 DM, 
sondern auf einen solchen von 50 000 DM und für 
das eine Jahr plus einige Monate keineswegs auf 
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eine Summe von weit über 100 000 DM, wie das 
Finanzministerium uns das vorgerechnet hat, son
dern auf eine Summe, die erheblich unter 100 000 DM 
zurückbleibt und 50 000 DM 'wenig überschreitet. 
Man muß solche Zahlen immer nachrechnen, dann 
kommt man auf das richtige Bild; leider Gottes 
kann man sich nicht immer auf das, was uns hier 
von Regierungsseite an Zahlen vorgerechnet wird, 
verlassen. Ich glaube also, meine Damen und Herre;n 
Kollegen, es ist wohl unbedenklich, wenn man sich 
nicht nur zur Steuer der· Ordnungsmäßigkeit dem 
Grundgesetz gegenüber, sondern auch zur Steuer 
der Gerechtigkeit, der Billigkeit und des p_olitischen 
Taktes für den 1. April 1951 entschließt. 

Und nun zu Artikel 5! Dazu spreche ich nicht 
namens meiner Fraktion, die mich ausdrücklich be
auftragt hat, das hervorzuheben - eine Verpflich
tung, der ich hiermit sehr gerne nachkomme -, 
sondern aus mir selbst heraus. Ich habe oft Ge
legenheit gehabt, an dieser Stelle auf die Bedeu
tung des Rechtsstaates und das rechtsstaatlichen 

. Denkens hinzuweisen. Tch muß zugeben, daß mich 
auch hier diese Gedanken wiederum außerordent
lich stark bewegt haben. Ich habe vorhin bereits 
darauf hingewiesen, das bayerische Gesetz, das·wir 
vorliegen haben und über das wir beschließen 
sollen, ist eine Ausfüllung des Rahmengesetzes des 
Bundes. Ich habe ferner darauf hingewiesen, daß 
in diesem Rahmengesetz eine dem Artikel 5 des 
bayerischen Gesetzes entsprechende Vorschrift 
nicht enthalten ist. Der Herr Finanzminister hat in 
sehr liebenswürdiger Weise vorhin ausdrücklich 
hervorg(;!hoben, daß dieselbe Vorschrift in § 7 des 
von dem damals in den letzten Zügen liegenden 
verflossenen Landtag am 20. November 1950, eine 
Woche vor den Neuwahlen,. verabschiedeten und, -
ich kann wohl sagen, nicht in vollem Umfang be
friedigenden Gesetzes wörtlich vorhanden war. Er 
gibt also zu, daß in diesem Gesetz, das zur Aus
füllung des Bundesgesetzes bestimmt ist, eine Vor
schrift aus einem anderen Gesetz mit eingebaut 
U!t, die organisch mit diesem Gesetz und seinem 
ganzen Aufbau an sich nichts zu tun hat. 

Ich habe eben gesagt, das Gesetz vom 20. Novem
ber 1950 ist nicht überal'.L als sehr glücklich empfun
den worden. Es ist damals in der letzten Sitzung 
des sterbenden Landtags vielleicht etwas schnell 
abgehandelt worden, und wir haben jedenfalls im 
Besoldungsausschuß wiederholt Gelegenheit gehabt, 
uns mit diesem Gesetz zu befassen. Ich glaube, daß 
kaum eine Stimme im Besoldungsausschuß gewesen 
ist, die nicht gesagt hätte: Wenn dieses Gesetz, das 
Gott sei Dank infolge des Einspruches der Militär
regierung nicht hat verkündet werden können, er
neut zur Beratung käme, müßte sehr viel darin 
anders gemacht werden. Ein Punkt, mit dem wir 

f
" uns schon besonders zu befassen gehabt haben, 

waren die Bezüge der jüngeren Witwen. Es ist 
.' außerordentlich bezeichnend, daß das Finanzmini

;.' ste.-rium die Pensionen der jüngeren Witwen durch
.·. W.{:!gs gestrichen oder gekürzt hatte; ohne daß hier-1 ·für eine gesetzliche Grundlage vorhanden gewesen 
· wäre. Die Verhandlungen vor den öffentlichen Ge-

richten - ich muß sagen, es ist ein bedauerliches 
Zeichen, daß so etwas notwendig ist - haben erst 
dazu geführt, daß das Finanzministerium der 
Rechtslage, so wie sie wirklich war, Rechnung ge
tragen hat, statt sie gleich von Anfang an so zu be
handeln, wie sie hätte behandelt werden müssen. 
Das sind Gesichtspunkte, meine Damen und Her
ren Kollegen, die im Artikel 5 enthalten sind. 

Überlegen Sie bitte folgendes: Am 20. November 
1950, als jenes Gesetz nach Vorbereitung durch die 
Regierung vom Landtag dem Regierungsen'twurf 
entsprechend beschlossen wurde, war die Situation 
in erheblichem Umfang anders als 1951, weil es 
damals das Bundesgesetz zu Artikel 131 des Grund
gesetzes noch nicht gab. Damals hatte die Bestim
mung, daß die außer Dienst gestellten Personen 
ihre Bezüge nicht für die Zeit vor dem 1. Novem
ber 1949 nachgezahlt erhalten sollen, eine ungeheure 
finanzielle Bedeutung. Ich fürchte, daß die 6 bis 
10 Millionen, die wir heute wieder vom Herrn Fi
nanzminister gehört haben - wobei mir auffällt, 
daß eine Diskrepanz von 662/3 Prozent vorliegt, 
etwas sehr Merkwürdiges; denn wenn man zu einem· 
Punkt mit genauem Material kommen will, kann 
man meines Erachtens nicht einen so großen Spiel
raum lassen und sagen, daß sowohl 6 als auch 
10 Millionen richtig sein können, also ein Unter
schied von 662/3 Prozent-, vielleicht nach dem Ma
terial, das damals, am 20. November 1950, der Re
gierung vorlag, gestimmt _haben. Nachdem aber 
jetzt das Bundesgesetz zu Artikel 131 ergangen ist, 
sind durch die Artikel 77 und 62 dieses Gesetzes 
alle Ansprüche vor dem 1. April 1951 zunächst ein
mal beseitigt. Ob die Klagen, die beim Bundesver
fassungsgericht laufen, Erfolg haben werden oder 
nicht, wissen wir noch nicht', aber zunächst wo~len 
wir diesen Zeitpunkt unterstellen. Dadurch· ist der 
Großteil derjenigen, die überhaupt Ansprüche gel
tend machen können, beseitigt. 

Wenn der Herr Finanzminister heute sagt, der 
Artikel 5 wiederhole wörtlich den Artikel 7 jenes 
alten Entwurfes vom 20. November 1950, dann ver
kennt er in vollem Umfang, daß die wirtschaft
lichen Grundlagen für diese Gesetzesbestimmung 
heute ganz al_ldere sind als damals. Damit hätte sich 
die Regierung in ihrer Begründung füglich ause.in
andersetzen sollen. Sie hätte uns positives und 
klares Material geben und uns sagen sollen: Bitte, 
dam~ls hatten wir aus den und den Gesichtspunk-. 
ten, im Hinblick auf diese und jene den und den 
Fällen, die hier hereingehörten, mit dieser Summe 
zu rechnen; heute haben wir nur noch die und die 
Fälle übrig und daraus ergibt sich die und die 
Summe. Nichts dergleichen haben wir aber gehört, 
sondern wie ist die Sache im Besoldungsauss$uß 
gelaufen, wo wir zunächst Anlaß hatten, uns mit 
dieser Frage zu befassen? Damals hat uns Herr 
Ministerialrat Rüth zusammen mit meinem Na
mensvetter, dem Herrn Regierungsrat Dr. Eberhard, 
dem ich lediglich ein „t" am Schluß voraushabe, 
auseinandergesetzt: Dieser Artikel ist ja von ganz 
nebensächlicher Bedeutung. D~durch können ja nur 
ganz wenige Fälle erfaßt werden. Das könne!). Sie 
ruhig beschließen; es bedeutet praktisch so gut wie 
gar nichts! - So hat man damals zu uns gesagt. Und 
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nun - man beachte die Zweckbehauptung! - ist 
der Haushaltsausschuß damit graulen gemacht wor
den, daß man dort auf einmal behauptete, 6 bis 
10 Millionen kämen in Frage. Ich darf daran er
innern, daß der Vorsitzende des Besoldungsaus
schusses in dem Zusammenhang sogar von der·Mög
lichkeit eines Staatsbankerotts gesprochen hat - so 
gefährlich sind die Dinge da geschildert worden! 
Meine Damen und Herren, das verstehe ich nicht. 
Wenn die Regierung in dem einen Ausschuß erklärt, 
das sind bloß ein paar ganz wenige Fälle, also macht 
das ganz ruhig, darauf kommt es gar nicht so sehr 
an, dann kann nicht dieselbe Regierung in dem 
anderen Ausschuß plötzlich von 6 bis 10 Millionen 
sprechen, ohne aufzuklären, worin die Änderung 
dieser Ansicht besteht. Wir haben ihr schon im Be
soldungsausschuß gesagt: Bitte, teilt uns doch mit, 
welche Art von Fällen an dieser Stelle vorstellbar 
sind und wie die finanzielle Auswirkung ist, damit 
man die Summen, um die es sich handelt, einiger
maßen übersehen kann! Da haben die Regierungs
vertreter erklärt: Das können w.ir nicht, wir haben 
da so drei oder vier Einzelfälle, die wollen wir bei 
dieser Gelegenheit gern bereinigt haben und in
folgedessen wollen wir diesen alten, obsoleten Ar
tikel des längst verschollenen Gesetzes gern wieder 
ins Leben rufen. Dagegen habe ich mich damals mit 
aller Deutlichkeit gewehrt; denn es geht meines Er
achtens nicht an, daß der Landtag Gesetze macht, 
mit denen er sozusagen bei den ordentlichen Gerich
ten im Streit befindliches Recht mit einem Hand
umdrehen abtut. Die Rechtsprechung steht als 
dritte Säule neben der Verwaltung und Gesetz
gebung, und es ist immer sehr häßlich, wenn die 
Ges.etzgebung in die Rechtsprechung eingreift. Wir 
wissen, wie ' oft erhebliche Auseinandersetzungen 
politischer Art durch solche Versuche hervorgerufen 
worden sind. Darum handelt es sich hier aber 
praktisch gar nicht, sondern es handelt sich eben 
um das Bewußtsein der Dreiteilung der Gewalten 
und um das Bewußtsein des Rechtsstaates. Wenn 
eine parlamentarische Körperschaft mit einem Ge
setz in schwebende Rechtsverhältnisse eingreifen 
will, dann kann sie es nur, wenn sie sehr erheb
liche Gründe dafür hat. Bei einem Staatsnotstand 
und auch bei sonstigen wichtigen politischen Fra
gen würde ich es ohne weiteres verstehen. Nichts 
von all dem liegt an dieser Stelle vor. 

Wfo steht die Sache in Wirklichkeit? Die Militär
regierung hatte verboten, daß ·den außer Dienst 
gestellten Beamten ihr Gehalt weitergezahlt wird. 
Sie hat diese ihr·e Anordnung hinterher, nämlich 
am 9. November 1949, ziurückgenommen und er
klärt, diese Anordnung gelte nur noch vom 1. No
vember 1949 an, um einige Zeit später, nämlich am 
23. Juni 1950, ihre AnoPdnung dahin zu erweitern, 
daß ihre Vierordnung nunmehr als vom 8. Mai 1945 
an aufgehoben gialt. Nun hat der Herr Finanzmini
ster vorhin gesagt, der Artikel 5 habe die Bedeu
tung, daß ·er die durch die Entscheidung der 
Militärregierung gegebene Rechtslage k1arstellt. 
Warum, so frage ich mich, Wil'd sie dann unter 
Zugrundelegung der ersten Entschließung der Mili-

tärregierung klargestellt, die die !besagte Anord
nung. nur noch ab 1. Novem:ber 1949 gelten läßt, 
und nicht unter z,ugrundelegung d.er zweiten Ent
schließung, die färe Verordnung vom 8. Mai 1945 
an .aufhebt? Dafür fehlt mir j-ede :©rklä:rung. 

Übrig bleibt, daß tatsächlich der Kreri.s der über
haupt n9ch in Frage kommenden Personen, nach
dem das Bundesgesetz zum Arti~el 131 des Grund
gesetzes ergangen ist, nur ein sehr geringer und 
praktisch nur ein Kr·eis von P•ersonen sein kann, 
die durch die Entnazifiz,ierung und durch NS-Be
lastungen nicht ibetrofren sind. Der Artikel 5 wird 
sich •also gerade gegen Nichtnazis richten, und wir 
haben doch 1beim besten wmen ikeine Veranlassung, 
auch diese Leute noch vor den Kopf :zu ba11ern 
und ihnen zu sagen: Vor ·euch lassen wir das Fall
schwert herab; ihr mögt vielleicht recht haben, 
a!ber wir vom !P.arlament sprechen euc..h dieses Recht 
a:b; ihr könnt mit diesen Fragen nicht mehr vor die 
ordentlichen Gevichte gehen! Ob ein solcher Ge
sichtspunkt vor dem Verfassungsgerichtshof - es 
ist ja eine bayerische Friage - mit Rücksicht auf 
den Grundsatz des gleichen Rechts für alle stand-: 
halten wil'd, ist natütlich außerordentlich zweif.el
ihaft. Man wird im Gegenteil ·damit rechnen müs
sen, rdaß er beseitigt wird. Aber wollen wir denn 
in dem Bewußtserin, diaß wir v<ei·fassungsrechtliche 
Konflikte schaffen, in denen zu unterliegen wir 
nur gar zu leicht die Chance haben, ein Gesetz 
machen? Wollen wir uns da nicht entsprechend vor
sehen mit Rücksicht dar.auf, daß wir sonst rin die 
Rechtspvechung eingreifen, der wir sehr wohl 
freien Lauf lassen können, weil wir i!hr in vollem 
Umfang v·ertriauen können? ·warum wollen wir 
hier ri.n einem Zeitpunkt ·eingreifen, der auch nach 
der Begründung des Herrn Finanzministers. zu
mindest ebensogut der 8. Mai 1945 wie der L No
vember 1949 sein könnte, wenn er sich schon sel!bst 
darauf be:r:uft, daß in bezug auf dieee Anordnung 
der Militärreg·ierung Klarheit geschaffen werden 
solle? 

Es ist nicht ohne Wert, daß von den be:liaßten 
drei A:usschüssen zwei den Artikel 5 abgelehnt 
haben und daß nur der Haushalt1:musschuß, der, wie 
itjl nochmals sagen möchte, mit der Summe von 
6 bis 10 Millionen, für dri.e ·es eine sachgemäße Be
rechnung nieht gibt, graulen .gemacht worden ist, 
für diesen Artikel war. Auf diese Weise kiann der 
L·andtag nicht veranlaßt werden, Gesetze zu 
machen. 

(A:bg. Wimmer: Sie wollen zahlen ab 1945!) 

Ptäsident Dr. Hundhammer: Al!S nächstem Red- , 
ner erteile ich das Wort dem Herrn AJbgeovdneten 
Dr. Lacherbauer. 

Dr. Lacherbauer (CSU): Meine sehr geehrten Da
men und Herren! Von den Ausführungen des Herrn 
Kollegen Dr. Eber!havdt kann ich nur die Behaup
tung mit unterstreichen, 

1

daß der Artikel 5 an sich 
nicht organisch in das Gesetz \hineii.ngehört, daß .also 
d:ie Gelegenheit benützt wird,. hier eine Rechtsfrage 
gesetzgeberisch zu entsch·eiden. Auffallend ist, daß 
zwei Ausschüsse dm Gegens1atz zu einem dr,itten 
Ausschuß eine konträre Reehtsauffassung vertreten. 
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1ch darf mich einfacher ausdrücken: Es gibt gar 
keinen Zweifel, daß sowohl die L·egislative wie die 
E:x'ekutive gelegentlich, wenn eine Rechtsfrage an 
sie herantritt, einen Standpunkt unter Umständen 
auch dann vertr·eten muß, wenn ·er ihr noch nicht 
ganz durch die richterliche Rechtsprechung geklärt 
erscheint. Das gilt nun auch hinsichtlich der Frage: 
Rahen diejenigen, die damals aus ihren Amtsver~ 
hältnissen entlassen worden sind, auch. für die Z·eit 
Ansprüche auf Bezahlung und Besoldung, wo sie 
nricht im Dienst war·en? 

Man kann hierzu zwei Auffassungen vertreten, 
je nachdem, ob man vom Standpunkt der Entlas
sungstheo1·ie oder der Suspensivtheorie ausgeht. 
Diese Frage -ist hier schon wiederholt angeschnitten 
worden. Der Haushaltsausschuß hat sich mit vollem 
Bewußts·ein auf den Standpunkt der Staatsr;egie
rung gestellt. Die anderen 1be~den Ausschüsse haben 
sich ebenso klar auf den entgegengesetzten Stand
punkt gest·ellt. Wer hat mm recht? iJJas können wir 
nicht entscheiden. Wenn wir einen Gesetzgebungs
akt setzen, der zum Beispiel im Widerspruch mit 
den Vorschriften der Verfassung stünde, wäre eine 
solche Gesetzesnorm sel:bstverständlich nicht ver
bindlich. Also besteht gar keine Gefahr, daß hier
aus eine Präjudizierung <for Ansprüche derjenigen 
erfolgen könnte, die Ansprüche geltend machen 
wollen. Nach unseren v·erf.assungsrechtlichen Be
stimmungen kann ein Beamter, der behauptet, 
Geldansprüche a•us seinem Dien.stv·erhältnis zu be
sitzen, den zivilen Rechtsweg beschreiten, und nur 
den zivilen Rechtsweg! Er muß a1so beim Landge
richt, das hier als erste Instanz zuständig ist, Klage 
erheben, und dann hinsichtlich seiner Ansprüche 
weitergehen, und zwar jeder einzelne Beamte ge
sondert. Nun können Sie sich vorstellen, daß es 
außerordentlich schwierig ist, in dieser Sache eine 
oherstrichterliche Entscheidung zu erreichen, be
sonders wenn das möglichst bald geschehen soll. 
Die Verwaltung wü:rde sich in. der Folgezeit be
stimmt auf den Standpunkt stellen, daß Ansprüche 
nur geltend gemacht we:rden können entweder seit 
dem Tag der Wiederbeschäftigung oder maximal 
vom 1. Nov•ember 1949 an. Diesen Standpunkt wird 
die Exekutiv·e immer vertreten müssen. Sie wird 
also Ansprüche, die sich auf einen früheren Zeit
r·aum erstrecken, .aiblehnen, und damit kommt's 
zum Prozeß. 

Ich bin nun der Auffassung, daß es gut ist, wenn 
solche Rechtszweifel, die ja nicht einfach vom Zaun 
gebrochen sind, bei ihrem Auftauchen sehr bald 
einer oberstrichterlichen Entscheidung zugeführt 
werderi. Der Artikel 5 dieses Gesetzes eröffnet diese 
Möglichkeit, und ich sage Ihnen sofort und in ab
stracto: Ich brauche nicht einmal einen Prozeß zu 
führen, sondern ich 1mnn, wenn di:eses Gesetz im 
Gesetz- und Vero:rdnungsblatt verkündet ist, über 
die sogenannte Normenkontrolle sofort den bayeri
schen Verfassungsgerichtshof .anrufen und dort eine 
Entscheidung herbeiführen. Das ist auch nach mei
ner Meinung der Wert dieser Bestimmung, und 
sollte er nur das sein, ·dann ihat sie schon rechts
läutemd gewirkt. 

Ich vertrete aber nach wie vor die nicht sehr an
genehme Auffassung, die auch für einen Abgeord
neten nicht sehr angenehm zu vertreten ist, daß 
eben damals besondere Verhältnisse bestanden, die 
nicht nach dem jetzt geltenden Recht, sondern nach 
dem damaligen Recht beurteilt werden müssen, so 
weh das einem auch im Einzelfall tun mag. Ich 
kann mir aber immerhin denken: Wenn wirklich 
ein Rechtsspruch· käme, daß überhaupt nur vom 
Zeitpunkt der Wiederbesch.äftigung an Ansprüche 
geltend gemacht werden können, dann ist eine 
haushaltsrechtliche Norm geschaffen, die unsere 
Exekutive ermächtigt, dann wenigstens auch noch 
bis zum 1. November 1949 · zurückzugehen. Ich 
habe übrigens mit einer Reihe von Leuten gespro
chen, die betroffen sind. Sie haben mir erklärt: 
Wenn wir unsere Nachzahlung bis zum 1. Novem
ber 1949 bekommen, sind wir im großen und gan
zen zufrieden. 

(Abg. Wimmer: Das sind die Vernünftigeren!) 

Ich glaube, man könnte auch von diesem Stand
.punkt aus dieses Datum für durchaus vertretbar 
halten. 

Präsident Dr. U:undhammer: Als nächster Red
ner ist gemeldet der Herr Abgeordnete Donsber
ger; ich erteile ihm das Wort. 

Donsberger (CSU): Herr Präsident! Meine Da
men und Herren! Wer das Protokoll des Haus
haltsausschusses durchliest, wird finden, daß die 
Erörterungen des Haushaltsausschusses vornehm
lich von fiskalischen Gesichtspunkten geleitet wor
den sind. Wer heute die Rede des Herrn Finanz.:. 
ministers zur Kenntnis genommen. hat, wird eben
falls feststellen, daß für ihn fiskalische Gesichts
punkte ausschlaggebend waren, wenn er dem 
Hohen Haus die Aufrechterhaltung des Artikels 5 
in der Regierungsvorlage empfohlen hat. Aber 
meines Erachtens spiefon bei der Beurteilung der 
Frage, ob der Artikel 5 der Regierungsvorlage be
schlossen oder gestrichen werden soll, rechtliche. 
Gesichtspunkte die ausschlaggebende Rolle, mag 
es dem einen oder dem anderen noch so unange
nehm sein. In der Verfassung sind vermögens
rechtliche Ansprüche der Staatsbürger gesichert. 
Der Bayerische Landtag hat nicht die Möglichkeit, 

· und zwar nach der klaren Bestimmung der Ver
fassung, vermögensrechtliche Ansprüche mit Hilfe 
eines Gesetzes zu streichen. Es handelt sich bei 
dem Artikel 5 

(Abg. Bezold: Dann müssen Sie jeden 
Staatsbürger zulassen!) 

- selbstverständlich -

(Abg. Bezold: Wo ist da ein Gesetz? Was 
kann der Kaufmann tun, dessen Laden ge

schlossen ist?) 

um keinen großen Personenkreis. Wer unter Ar
tikel 131 des Grundgesetzes fällt, für den ist in, 

_ Artikel 77 des Bundesgesetzes festgelegt, daß 
Nachzahlungen vor 9.em 1. April 1951 nicht zu 
leisten sind. Wer nicht Parteigenosse war und 
trotzdem aus irgendwelchen Gründen sein Amt 
verloren hat, fällt unter den Artikel 62 Absatz 3 
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des Gesetzes zu Artikel 131 des Grundgesetzes, der 
ebenfalls bestimmt, daß Nachzahlungen vor dem 
1. April 1951 auch für diesen Personenkreis nicht 
zu leisten sind. Es besteht ferner in Bayern für 
diejenigen, die in Kriegsgefangenschaft waren, ein 
Gesetz, das Gesetz über die Regelung der Dienst
bezüge der noch in Kriegsgefangenschaft befind
lichen Beamten, Angestellten und Arbeiter des 
bayer,ischen Staates vom 27. Juli 1950. Dieses Ge
setz ist in seiner Rechtmäßigkeit beim bayeri:ochen 
Verfassungsgerichtshof bis heute nicht bestritten. 
Und in diesem Gesetz heißt es klipp und klar, wer 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens in Kriegsgefan
genschaft war, hat Zahlungsansprüche aus dem 
Beamtenverhältnis vor dem 1. November 1949 ver
loren. Das Gesetz besteht. Es ist verfassungsrecht
lich nicht bestritten. Der Personenkreis, der zum 
Zeitpunkt des Erlasses dieses Gesetzes in Kriegs
gefangenschaft war, kann, weil dieses Gesetz noch 
besteht; keinerlei Nachzahlungen vor dem 1. No
vember 1949 erhalten. Was für Personen können 
nun Ansprüche irgendwelcher Art an den Staat 
erheben, und zwar aus den beamtenrechtlichen Be- · 
stimmungen? Das sind diejenigen, die in Kriegs
gefangenschaft waren, vor dem 1. November 1949 
zurückgekommen sind und sich bei ihrer Behörde 
gemeldet haben, unter der Voraussetzung, daß sie 
nicht unter den Artikel 131 des Grundgesetzes fal.,. 
len. Es können daneben noch einige Personen vor
handen sein, die vom Artikel 62 Absatz 3 und vom 
Artikel 77 des Bundesgesetzes zu Artikel 131 des 
Grundgesetzes nicht erfaßt sind. Es kann sein, daß 
eine geringe Zahl solcher Personen die Möglichkeit 
hat, nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen 
irgendwelche Ansprüche gegenüber dem bayeri
schen Staat zu erheben. 

Nun laufen bereits Klagen gegen den bayerischen 
Staat. Diese Klagen, die· bei den Gerichten zum 
Teil in Verhandlung sind, will nun das bayerische 
Staatsministerium der Finanzen aus fiskalischen 
Gesichtspunkten durch die Hereinnahme des Ärti
kels 5 in dieses Gesetz zunichte machen. Wenn wir 
die Beibehaltung des Artikels 5 in diesem Gesetz
entwurf beschließen, ist an der tatsächlichen Lage 
nichts geändert. Denn der, der nach den beamten
rechtlichen Bestimmungen irgendwelche Ansprü
che gegenüber dem bayerischen Staat geltend ma
chen kann, reicht beim Verfassungsgerichtshof 
eine V. erfassungsklage gegen den Artikel 5 ein. 
Wenn er recht bekommt, muß er zusätzlich noch 
vor dem Landgericht eine ordentliche Klage ein-
reichen, 

(Zuruf .des Abg. Bezold) · 

wenn der bayerische Staat aus der Entscheidung 
des bayerischen Verfassungsgerichtshofs nicht be
reits die Konsequenz zieht. Er kommt also über 
den Verfassungsgerichtshof letztlich doch zu seinem 
Recht. 

(Abg. Bezold: Ja, wenn!) 

Es ist noch nicht gesagt, daß diejenigen, die Kla
gen eingereicht haben, ihre Klagen vor den ordent
lichen Gerichten gewinnen werden. Denn die baye-

rische Staatsregierung ist in der Lage, Gegen
gründe geltend zu machen. Es ist also gleichgültig, 
ob wir den Artikel 5 annehmen, wie er in der Re
gierungsvorlage steht, oder ob wir ihn ablehnen. 

Nun hat sich der Besoldungsausschuß und der 
Rechts- und Verfassungsausschuß aus verfassungs
rechtlichen Gründen auf den Standpunkt gestellt: 
Wenn in dem einen oder andern Fall vermögens
rechtliche Ansprüche bestehen sollten, dann kön
nen wir unmöglich bei Beachtung der Verfassung 
diese vermögensrechtlichen Ansprüche durch die· 
Annahme des Artikels 5 untergehen lassen. In
folgedessen haben sich die beiden Ausschüsse, der 
Rechts- und Verfassungsausschuß und der Besol
dungsausschuß, unter Nichtbeachtung rein fiskali
scher und unter Zugrundelegung rein verfassungs
rechtlicher Erwägungen auf den Standpunkt ge
stellt, daß .der Artikel 5 nicht haltbar ist. Des
wegen haben sie mit Stimmenmehrheit den Be
schluß gefaßt, den Artikel 5 zu streichen. 

Ich bestreite die finanziellen Auswirkungen, die 
vom Finanzministerium geltend gemacht werden. 

. Das Finanzministerium wird nicht in der Lage 
sein, uns die Beträge, die es genannt hat, im ein
zelnen zu beweisen oder wenigstens in etwa dar
zulegen, so daß man sagen kann: Die Unterlage, 
die uns gegeben ist, wird in etwa stimmen. Ich 
bestreite, daß ein Betrag. von 6 Millionen in Frage 
stehen wird. Der Betrag wird nach mefüer Auf
fassung erheblich geringer sein. 

Ich glaube aber; wenn der Bayerische Landtag 
. trotz des Beschlusses des Besoldungsausschusses 
und des Rechts- und Verfassungsausschusses den 
Artikel 5 beschließen sollte, kann in der Öffent„ 
lichkeit unter Umständen die Meinung Platz grei
fen, für die Ents<;heidungen des Bayerischen Land
tags sind nicht immer Grundlagen des Rechts, son
dern manchmal auch fiskalische Gesichtspunkte 
maßgebend. Diesem Vorwurf sollten sich die Mit
glieder dieses Hohen Hauses nicht aussetzen. Aus 
diesem Grunde möchte ich Sie dringend bitten, bei 
der Entscheidung die verfassungsrechtlichen Ge
sichtspunkte unter Außerachtlassung der fiskali
schen Gesichtspunkte zur Grundlage zu nehmen 
und so zu entscheiden, wie auch ·der Besoldungs
ausschuß und der Rechts- und Verfassungsaus-

' schuß empfohlen haben. 

Präsident Dr. Hundham:i:ner: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Walch. 

Walch (SPD): Meine Damen und Herren! Es liegt 
ein Abänderungsantrag des verehrten Kollegen 
Euerl zu Artikel 2 vor. Dieser Abänderungsantrag 
erfiießt aus mündlichen Vorsprachen und schrift
lichen Eingaben des Hilfsschullehrerverbandes. Ich 
habe daher innerhalb der Fraktion der SPD im 
Sinne dieses Antr;;tgs Bericht erstattet und gefun.,. 
den, daß unsere Fraktion - wie wahrscheinlich . 
auch alle übrigen Herren - keinerlei Bedenken 
hat, dem berechtigten Wunsch meiner Kollegen zu 
entsprechen. Nur ergibt sich folgender Umstand: 
Bei IV ergänzend fortzufahren „von der 2. Dienst
altersstufe an Lehrer und Oberlehrer an Hilfs;, 
schulen" und dann erst später in einer·"Fußnote 
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zum Gesetz zu sagen, daß die· Hilfsschullehrer, die 
die Endstufe erreichen, automatisch den Titel 
Oberlehrer bekommen, ist eine unmögliche Situa
tion. Denn die Fußnote, vermute ich, hat keinerlei 
Gesetzeskraft. Der Bestimmung, daß der Hilfs
schullehrer mit Erreichung des Endgehalts Ober
lehrer wird, ·stimmen wir vollkommen bei. Ihr 
wird sogar der Herr Finanzminister beistimmen; 
das kostet nämlich nichts, weil der Hilfsschullehrer 
in der Endstufe sowieso schon die Bezüge des 
Oberlehrers erhält. Es ist also nur eine sogenannte 
noble Geste. Er bekommt den Titel Oberlehrer 
automatisch. 

(Abg. Dr. Fischer: Honoris. causa! -
· Heiterkeit) 

Aus diesem Grunde, Kollege Euerl, weil eben eine 
Fußnote zum Gesetz kaum Gesetzeskraft hat und 
weil zweitens damit eine E:r:gänzung des Ober
lehrergesetzes vorliegt, möchte ich bitten, diesen 
Antrag vielleicht zurückzuziehen und dann aus den 
Fraktionen heraus, weil wir doch das alle · wün
schen, einen gemeinsamen Antrag dahingehend 
einzubringen, ·daß der Hilfsschullehrer mit Er
reichung der Endstufe - also auch de·s Gehalts 
eines Oberlehrers - automatisch den. Titel eines 
Oberlehrers bekommen soll. Damit ich ganz richtig 
verstanden werde, Kollege Euerl: Wir alle sind der 
Meinung, daß das Verlangen der Hilfsschullehrer 
berechtigt ist, nur glauben wir, daß dieser An~rag 
nicht in dieses Gesetz hereinpaßt. Es rriüßte eine 
Ergänzung zum Oberlehrergesetz sein. . 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete von Haniel als Redner. Ich erteile ihm 
das Wort. 

von Haniel-Niethammer (CSU): Meine Damen 
und Herren! Der Kollege Donsberger hat vorhin 
ausgeführt, daß der Haushaltsausschuß sich bei sei
nen Erwägungen und seinem Beschluß ausschließ-. 
lieh oder vornehmlid). von fiskalischen Gesichts
punkten habe bewegen und auf diese Weise sozu
sagen fiskalische Gesichtspunkte über die recht
liche'n gestellt habe. Dazu möchte ich als Mitglied 
des Haushaltsausschusses doch einiges sagen. 

Abgesehen davon, daß die außerordentlichen 
Verhältnisse der ersten Nachkriegsjahre es nicht 
immer möglich machen, alle Recht.sansprüche in 
vollem Maß zu befriedigen, hatten wir auch den 
Grundsatz der Rechtsgleichheit vom moralrecht
lichen Standpunkt aus im Auge. Die 131er '-- ich 
weiß wohl, daß das durch das Grundgesetz abge
sichert ist -, die Ostbeamten, die schließlich auch 
nichts dafür gekonnt haben, daß -sie gerade im 
Osten gelebt und dazu noch ihre Heimat verloren 
haben, bekommen ihre Bezüge, und zwar ihre noch 
verminderten Bezüge, auch erst ab 1. April 1951. 
Die entfernten Beamten erhalten auch für die Zeit 
ihrer Entfernung, die ihnen zwar auf das Besol
dungsdienstalter angerechnet wird, keine Gehalts
na'chzahlung. Und nun noch eines: Das bayerische 
Kriegsgefangenengesetz von 1950 sieht vor, daß 
die3enigen kriegsgefangenen Beamten, die am 
1. November 1949 noch in Kriegsgefangenschaft 

waren, nur . die Hälfte ihres Gehalts, höchstens 
250 DM im Monat, bekommen. Wenn wir jetzt den 
Artikel 5 streichen würden, wären diejenigen, die 
1949 noch in Kriegsgefangenschaft waren, schlech
ter gestellt, als diejenigen, die vor 1949 schon das 
Glück hatten, zurückzukehren. Die Konsequenz 
wäre, daß wir auch diesen Beamten dann ein höhe
res Gehalt nachzahlen müßten. Es sind nicht nur 
fiskalische Gedanken, sondern - und das ist, 
möchte ich sagen, beinahe das Entscheidende -
Gedanken der moralischen Rechtsgleichheit, die uns 
dazu bewogen haben, es mit dem 1. November 1949 
bewenden zu lassen. 

Was nun im übrigen den Einwand betrifft, es 
werde dadurch in unseren Beamten das Rechts
empfinden erschüttert, wenn sie sehen, daß der 
Staat ihren möglichen Rechtsansprüchen nicht nach
gibt, so kann ich nur das eine sagen, daß die große 
Masse der hier betroffenen Beamten nicht erwar
tet, auf diesem Wege noch etwas zu bekommen. 
Ich bin unbedingt dafür, daß wir diesen Artikel 5 
beschließen. 

Selbstverständlich müssen wir mit einer Ver
fassungsklage rechnen. Wie sie ausgeht - die 
Rechtslage ist ja sehr kompliziert - können wir 
mit Bestimmtheit jetzt noch nicht sagen. Ich könnte 
·mir aber denken, daß das Verfassungsgericht den 
Gedanken einer gewissen Rechtsgleichheit mit den 
anderen Beamtengruppen, den 131ern usw., 'auch 
mit in Erwägung zieht. Wenn dann der Verfas
sungsgerichtshof wirklich, was wir jetzt noch nicht 
wissen, anders entscheiden sollte, haben wir als 
Bayerischer Landtag, glaube ich, doch insofern das 
Richtige getroffen, als wir diese Bestimmung im 
Rahmen des gesamten Beamtenrechts gesehen 
haben, auch mit Rücksicht auf die anderen Be
amtengruppen, die erst ab 1. April 1951 Bezüge 
erhalten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es ist nochmals ge- · 
meldet der Abgeordnete Dr. Eberhardt. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Dr. Eberhardt (FDP): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Mein Fraktionsvorsitzender 
flüstert mir eben zu: Noch einmal? Aber ich mache 
es sehr kurz, er kann beruhigt sein. 

Einmal wollte ich Sie bitten, daß wir uns doch ein
mal über die Rechtslage klar werden. Wirwissen,daß 
das Gesetz, das wir als Ausführungsgesetz zum 13ler 
Gesetz gemäßArtikel63 des Bundesgesetzes zu Arti
kel 131 des Grundgesetzes hier im Landtag ge
macht haben, sich auf den Standpunkt der Suspen
sionstheorie stellt. Wir wissen weiter, daß nach 
den Anordnungen der Militärregierung, die inzwi
schen auch von den deutschen Gerichten übernom
men worden sind, alle diejenigen, die damals vom 
Dienst entfernt worden sind, als entlassen, jeden-

. falls außer Dienst gestellt angesehen worden sind. 
Deswegen verwendet unser bayerisches Gesetz 
- wir haben darüber im Sonderausschuß des Be
soldungsausschusses tagelang l;>eraten - den Aus
druck „außer Dienst gestellt". Diejenigen also, die 
nach jener Anordnung der Militärregierling - die 
die Ursache für den Artikel 5 ist - ihr Gehalt nicht 
bekommen haben, sind identisch mit den außer 



740 Bayerischer Landtag - 127. Sitzung. Dienstag, den 10. Februar 1953 

(Dr. EberharcH [FDP]) 

Dienst gestellten. Es sind praktisch überhaupt kaum 
Fälle vorstellbar, die noch nicht durch das 131er 
Gesetz· erfaßt sind. 

(Abg. Bezold: Warum soll \:!S den paar besser 
gehen?) 

- Denken Sie an die Bibel: „Oder blickt dein Auge 
scheel, weil ich so gütig bin?" Sie sollten Ihre Bibel 
besser kennen, Herr Bezold. 

(Heiterkeit und Zuruf des Abg. von Haniel) 

Gehen wir von der Bibel wieder ab, mit der ich 
mich hier nicht auseinandersetzen will; ich will die 
Dinge bloß auf ihren wirklichen Gehalt zurück
führen, an dem wir immer vorbeireden. 

Der Herr Finanzminister hat vorhin gesagt, alle 
jene Richter, alle· jene Lehrer, die einige Monate 
nicht haben Dienst tun können, kommen jetzt und 
woilen ihr Gehalt. Das bekommen sie nicht; denn 
sie gelten nach dem 131er Gesetz und nach dem 
bayerischen Ausführungsgesetz als außer ,Dienst 
gestellt; sie können darnach ihre Ai:isprüche für die 
Zeit vor dem 1. April 1951 nicht geltend machen. 

(Abg. Donsberger: Artikel 62 Absatz 3!) 

Ob das billig und gerecht ist, ist eine andere Frage. 
Wenn schon Unrecht geschieht, dürfen wir es nicht 
noch an einer Stelle vergrößern, wo es praktisch 
nicht"nötig ist. Das ist es, wogegen ich mich wende, 
und es kann mir keii'l. Mensch ausreden, daß das 
verkehrt ist. Ich gebe zu, daß das, was der Kollege 
Lacherbauer - er ist. leider nicht mehr da - vorhin 
gesagt hat, außerordentlich bestechend ist. Er hat 
für seine Worte auch leisen Beifall gefunden. Aber 
es ist doch außerordentlich gefährlich, sich auf den 
Standpunkt zu stellen: Ich bin im Besitz, ich bin 
daher auch im Recht, ich mache es so, du kannst 
ja klagen, du Kleiner, sieh mal zu, ob du den Mut 
dazu aufbringst! Das dürfen wir doch nicht ver
gessen, wenn wir Gesetze machen, meine Damen 
und Herren! Ich erinnere an den Schlager von den 
süßesten Früchten, der jetzt so häufig umgeht: „Die 
süßesten Früchte schmecken dir und mir genau so, 
doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie 
nie." Bitte, dieser Gedanke steckt darin. Wir soll
ten die Gesetze nicht so machen, daß wir den 
Staatsbürger zur Klage zwingen, sondern so, wie 
wir sie von vornherein für richtig erkennen. 

Wenn Sie diese Gedankengänge, die ich Ihnen 
nochmals ans Herz legen wollte, durclidenken, 
werden Sie sehen, daß kaum irgendein Fall zu 
konstruieren ist, der hierunter fällt. Deswegen 
konnten die Herren Vertreter der Regierung im 
Besoldungsausschuß auch keine praktischen Fälle 
vorlegen; sie sitzen auf einigen dicken Akten, mit 
denen sie nicht fertig werden können und die sie 
auf diese Weise bequem erledigen wollen. Aber es 
ist nicht, unsere Aufgabe als Landtag, deswegen 
eine Sonderbestimmung in ein Gesetz aufzunehmen 
in das sie nicht hineingehört. Deswegen habe ich 
gesagt: Auf keinen Fall hier herein. Sollen die 
Dinge klar gestellt werden, möge man ein beson
deres Gesetz machen. Aber in diesem Ausführungs
gesetz zum Bundesgesetz ist diese Bestimmung 
wesensfremd. Sie sollte sozusagen hineingeschmug-

gelt werden. Das ist mein Empfinden. Sie werden 
sich, glaube ich, diesem Empfinden kaum entzie
hen können; denn alles das führt das Bundesgesetz 
aus. An dieser Stelle kommt eine wesensfremde 
Sache herein, der wir unter keinen Umständen 
zustimmen sollten. 

(Vereinzelter Beifall) 

P1·äsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Simmel. Ich erteile ihm <las 
WoTt. 

Simmel (BH1E): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Von den dr·ei Amsschüssen des Land
tags, die sich mit diser Frage 1beschäftigt ib.a.ben, 
ha1ben zwei, nämlich der Beso1dungsausschuß und 
der Rechtsausschuß, sich auf den Boden des Rechts 
gestellt und ihre Entscheidung allein· aus Rechts
gründen getroffen. !Der Haus!halts1arusschuß hat nach 
fiskalischen Gesichtspunkten entschieden, wie :Herr 
Kollege Donsiber.ger sehr richtig auseinandergesetzt 
hat. 

Ich ·muß meinen Ausführungen zunächst eines 
voranstellen. Ich lmnn eigentlich nicht ibegreifon, 
wieso fiskalische Gesichtspunkte überhaupt nen:-
nenswe·rt ins Gewicht fallen können. Denn es ist -
doch ganz notorisch: Die Masse aller dieser Leute, 
alle die Beamten und Angestellten, die seinerneit 

·auf Grund der amerikanischen Anordnung außer 
Dienst gestellt wo1xlen sind, fallen schon unter das 
131-er Gesetz, f.allen also unter di·e Bestimmung, daß 
sie Nachzahlungen nur vom 1. April 1951 an erhal
ten 1können. Die Zahl derj·enigen, die noch durch 
den Artikel 5 des heute zu ibeschließenden Gesetzes 
betroffen wel'den, kann also nur ·ganz minimal 
sein, es J.mnn sich nur um g:anz wenige Alllsnahme
fälle handeln. FJ:skalisch·e Gesichtspunkte können 
infolgedessen nach meiner Überzeugung überhaupt 
keine Rolle spielen, wenn man schon auf fiskalische 
Argumente abstellen wollte. 

Aber nun folgendes. Ich stimme dem Herrn Kol..:. 
legen Dr. Eberhardt vollständig zu, auch meinem 
Kollegen Donsberger, der den Beschluß des Be
soldungsausschusses vertreten hat, daß man solche 
Fragen nur von dem Boden des Rechts aus ent-, 
scheiden kann. Es ist nun einmal so: Demjenigen, 
der nach Gesetz und Recht seine Gehaltsansprüche 
als wohlerworbenes Recht erlangt hat, kann man 
sie durch Gesetz nicht nehmen. Dieses Gesetz wäre 
ein Ausnahmegesetz für einen ganz verschwinden
den Personenkreis. Ich bin nicht der Auffassung 
des Herrn Kollegen von Haniel, der gesagt hat, 
daß zwar Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof 
bevorstehen, daß man die Entscheidung aber ge
trost dem Verfassungsgericht überlassen könne. 
Herr Kollege Haniel, da bin ich anderer Ansieht. 
Der Landtag ist verpflichtet, die Frage von sich. 
aus zu prüfen und zu entscheiden. Wir haben die 
gleiche Frage auch bei dem bayerischen Ausfüh
rungsgesetz zu dem Bundesgesetz zu Artikel 131 
des Grundgesetzes erörtert. Ich darf daran er
innern, daß ich mich damals ebenfalls schon auf 
den Standpunkt gestellt habe, daß Rechtsfragen 
nur auf dein Boden des Rechts entschieden werden 
können. 
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zweifellos ist es richtig, es wird mit diesem Ge
setz für einen kleinen Personenkreis eine ungleiche 
Rechtslage geschaffen gegenüber der großen 
Gruppe, der Masse derjenigen, die im ~31er Gesetz 
behandelt werden; diese bekommen, die Nachzah
lung leider erst vom L April 1951 an. Die anderen 
aber bekommen ihre Nachzahlungen, wenn wir 
entsprechend den Beschlüssen des Besoldungs- und 
des Rechtsausschusses den Artikel 5 streichen, 
schon vom 8. Mai 1945 an, falls ihnen nach recht
lichen Gesichtspunkten ein solcher Anspruch zu
stehen sollte. Man kann aber doch nicht so argu
mentieren, weil wir mit dem 131er Gesetz Unrecht 
getan haben, müssen wir es auch jetzt tun. 

(Abg. von Haniel-Niethammer: Das ist noch 
die Frage, ob es Unrecht ist!) 

Wir müssen aber doch die Rechtsfrage immer 
wieder von neuem entscheiden. Man kann nicht 
sagen: Hier ist einmal ein Strich gezogen, hier sind 
die Leute zurückgesetzt worden, also müssen wir 
es jetzt auch machen. Der Grundsatz der Gleich
heit, der gleichmäßigen Behandlung· greift also 
meiner Ansicht nach nicht durch. 

Nach meiner Überzeugung -kommt es für uns 
aus~chließlich darauf an, wie wir die Rechtsfrage 
beurteilen müssen. Wenn einer schon einmal einen 
Anspruch seit 8. Mai 1945 erworben hat, ist es un
zulässig, ihm diesen Anspruch durch ein Ausnahme
gesetz wegzunehmen. Ich bin überzeugt, daß der 
Verfassungsgerichtshof ein solches Gesetz ohne 
weiteres aufheben würde. 

I~h bitte Sie deshalb, mei~e Damen und Herren, 
sich den Beschlüssen des Besoldungsausschusses 
und des Rechtsausschusses anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort erhält der 
Herr Abgeordnete Euerl. 

Euerl (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Zu den Einwendungen des Herrn Kollegen 
Walch i gegen meinen Abänderungsantrag möchte 
ich nur ganz kurz sagen, daß es sich lediglich- um 
eine redaktionelle Änderung handelt. Die Möglich
keit für Lehrer und Hilfsschullehrer, Oberlehrer 
zu werden, ist bereits im Oberlehrergesetz be
schlossen. Der Abfassung dieses Gesetzes wurde 
der Bundesentwurf zugrunde gelegt, der einen 
Hilfsschullehrer und einen Oberlehrer überhaupt 
nicht kennt. Dadurch ist wohl dieser Irrtum ent
standen. 

Ich bitte Sie also, meinem Antrag zuzustimmen. 
·wenn Sie sich an der Fußnote stoßen, kann man 
sie weglassen. Das würde dem Gesetz trotzdem 
nicht schaden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Riediger. 

Riediger (BHE): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich darf noch ganz kurz zu dem Ihnen vorliegenden 
Abänderungsantrag Stellung nehmen, der im Ge
gensa_tz zur Regierungsvorlage die Höhereinstufung 
der Hilfsschullehrer schon. mit. Wirkung vom 

~~~~~~~~~~~-

1. April 1951 in Kraft treten lassen will. Er stützt 
sich, wie Ihnen bekannt ist, auf eine bundesgesetz
liche Regelung, auch wenn ihr formal nur . der 
Charakter eines Rahmengesetzes zukommen dürfte. 
Es handelt sich meines Erachtens eigentlich nicht um 
eine besoldungsrechtlich neue Höhergruppierung, 
sondern um eine Wiedergutmachung offenbaren 
Unrechts, das den Hilfsschullehrern bei Einfüh
rung der Reichsbesoldungsordnung im Jahre 1941 
zugefügt worden ist. Damals sind sie eine Besol
dungsgruppe tiefer eingestuft worden als die Mit
telschullehrer, denen sie seit 1927 gehaltlich gleich
gestellt· waren. Der Nation~lsozialismus hat da
mals offensichtlich die Minderbewertung der von 
Natur nicht sonderlich begabten Kinder auf ihre 
Lehrer übertragen. Ganz abgesehen davon, daß 
die Hilfsschullehrer eine besondere heilpädagogi
sche Berufausbildung nachweisen und nach deren 
Abschluß eine entsprechende besondere Fachprü
fung ablegen müssen, ist ihre tägliche Berufsarbeit, 
die Ausbildung schwach befähigter Kinder, zwei
fellos besonders anstrengend und aufreibend. Jeder, 
der einmal Gelegenheit gehabt hat, sich den Be
trieb an einer Hilfsschule anzusehen, wird das be
stätigen können. 

Die Frage der Lehrernot im allgemeinen und die 
der Notwendigkeit einer Neuordnung der mangel
haften Besoldungsverhältnisse der Lehrerschaft im 
besonderen steht schon seit Monaten, in den letzten 
Tagen und Wochen in zunehmendem Maße zur De
_batte. Auch Mitglieder des Hohen Hauses haben 
in der letzten Zeit Gelegenheit genommen, zum 
Ausdruck zu bringen, daß sich der Landtag der 
Notwendigkeit einer Reform der Lehrerbesoldung 
nicht länger wird verschließen können. Was den 
im vorliegenden Falle notwendigen Mehrbedarf 
anlangt, so hat der Kollege Dr. Eberhardt mit 
Recht schon· darauf hingewiesen, daß die Angaben 
der Staatsregierung zweifellos übertrieben sind 
und daß es sich im Höchstfalle um einen Betrag 
von 70 000 bis 80 000 DM handeln dürfte. Da andere 
Bundesländer - sie sind schon genannt worden: 
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen· _und 
Bremen - die Höherstufung mit Wirkung vom 
1. April 1951 vorgenommen haben, ist nicht einzu
sehen, weshalb ausgerechnet unsere bayerischen 
Hilfsschullehrer schlechter gestellt werden sollen 
als die in anderen Bundesländern, zumal die Ar
beitsbedingungen· doch auch bei uns in Bayern die 
gleichen sein dürften als anderwärts. 

Noch ein letztes gebe ich zu bedenken: Ich bin 
gewiß, daß die gesamte bayerische Lehrerschaft 
unsere Entscheidung in dieser die Hilfsschullehrer 
betreffenden Frage als symptomatisch dafür be
trachten wird, in welchem Sinne wir einmal' an 
die unumgänglich notwendige Reform der Leh'rer
besoldung überhaupt herangehen werden. Hier 
ist uns Gelegenheit gegeben, wenn auch nur in 
sehr bescheidenem Rahmen, der Not etwas abzu
helfen. Ich bitte Sie deshalb, dem Abänderungs
antrag zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhamm'er: Die Aussprache ist 
geschlossen. Zur Geschäff~ordnurig erteile ich dem 
Herrn Abgeordneten Dr. Lippert 'das Wort. 
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Dr. Lippert (BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich habe nur eine ganz kurze Er
klärung zur Geschäftsordnung abzugeben. Auch 
wir schließen uns dem Antrag der FDP auf Ab
änderung des letzten Artikels an, und zwa:r mit 
Rücksicht darauf, daß wir bereits am 2. Februar in 
der Fraktion einstimmig beschlossen haben, eine 
solche Regelung· zu beantragen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir kommen zur 
Abstimmung, der der Text des Gesetzentwurfs, wie 
er auf Beilage 3643 wiedergeben ist, zugrunde liegt, 
abgesehen von den besonderen Bemerkungen, die 
während der Abstimmung noch gemacht werden. 
Ich bitte mir, die Verlesung des Textes, der ziem• 
lich umfangreich ist, zu erlassen und die Bei
lage 3643 zur Grundlage der Abstimung zu neh
men. - Das Hohe Haus ist damit. einverstanden. 

Ich rufe auf Artikel 1. Wer ihm die Zustimmung 
erteilt,.wolle sich vom Platz erheben. - Ich stelle 
die einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe auf Artikel 2, und zwar den Text bis 
einschließlich V; zum letzten Abschnitt liegt ein 
Abänderungsantrag Euerl vor .. Wer diesem Text 
die Zustimmung erteilt, wolle sich vom Platz er
heben. - Ich stelle auch hierzu einstimmige An
nahme fest. 

Nunmehr bringe ich den Abänderungsantrag 
Euerl zum Schluß des Artikels 2 zur Abstimmung. 
Nach dem Regierungsentwurf würde der Schluß
satz lauten: 

IV von der zweiten Dienstaltersstufe an Hilfs
schullehrer. 

Der Antrag Euerl schlägt vor, an die Stelle der 
eben verlesenen Fassung folgen Fassung zu setzen: 

IV von der zweiten Dienstaltersstufe an Leh
rer und Oberlehrer an Hilfsschulen 

. und folgende Fußnote anzufügen: 

Lehrer an Hilfsschulen erhalten.mit Erreichung 
der Endstufe den Titel Oberlehrer. 

(Abg. Donsberger: Es müßte „Endgehalt" 
heißen.) 

In dem vervielfältigten Antrag heißt es: ,,mit 
Erreichung der Endstufe". Ich glaube, es ist klar, 
daß die Endstufe in der Besoldungsklasse gemeint 
ist. Das ist dasselbe wie Endgehalt. · 

Wer dem Abänderungsantrag Euerl die Zustim:
mtmg erteilt, wolle sich vom Platz erheben. - Das 
ist die Mehrheit. Ich bitte um die Gegenprobe. -
Der Abänderungsantrag ist angenommen. 

Der Ausschuß für Besoldungsfragen schlägt als 
redaktioi:ielle Änderung vor, das Wort „Hilfsschul
lehrer in eine neue Zeile zu setzen. Dieser Vor
schlag gilt wohl auch rfür die Formulierung des 
Antrags Euerl. Dem wird bei der Ausfertigung des 
Landtagsbeschlusses Rechnung getragen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Artikel 3. 
Auf die in der letzten' Ziffer vorgenommene'Kor
rektur der Za:hl 2650 fü 1650 hat der HElrr Bericht
erstatter bereits 'hingeWi~sen. Wer ·dem Artikel 3 
die Zustimmun~ erteilt, wolle sich vom Pla:tz er-

heben. - Ich stelle fest, daß Artikel 3 einstimmig 
angenommen ist. 

Ich rufe auf Artikel 4. Wer ihm die Zustimmung 
erteilt, wolle sich vom Platz erheben. - Icli stelle 
die einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe auf Artikel 5. Die Berichterstatter haben 
bereits mitgeteilt, daß die Ausschüsse für Besol
dungsfragen und für Rechts- und Verfassungsfra
gen die Streichung dieses Artikels beantragen,. 
während der Ausstjrnß für den Staatshaushalt die 
Annahme des Artikels empfiehlt. Wer dem Arti
kel 5 die Zustimmung erteilt, also seine Anrn~hme 
entsprechend der Regierungsvorlage will, möge 
sich vom Platz erheben. - Das Präsidium ist ein
hellig der Meinurig, daß das die Mehrheit ist. Der 
Artikel ist angenommen. - Ich bitte um die Ge
genprobe. - Es ergibt sich kein Zweifel, daß 
ersteres die Mehrheit war. 

Ich rufe auf Artikel 6. Wer ihm die Zustimmung 
erteilt, wolle Platz behalten. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Artikel 6 ist einstimmig angenom
men. 

Ich rufe ,auf Artikel 7. Hierzu liegt ein Ab
änderungsantrag Bezold, Dr. Strosche und Bayern
partei vor. Wir stimmen zunächst über den Text 
des Regierungsentwurfs ab, da es· sich bei dem 
Abänderungsantrag um einen Zusatz handelt. Über 

. den Zusatzantrag wird gesondert abgestimmt; über 
den Text des Regierungsentwurfs muß auf alle 
Fälle eine Abstimmung erfolgen. Wer der Fassung 
des Regierungsentwurfs die· Zustimmung erteilt, 
wolle Platz behalten. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Ich darf einstimmige Annahme fest
stellen. 

Wir stimmen ab über den Zusatzantrag, der den 
vorhin bekanntgegebenen gemeinsamen Antrag be
trifft. Er lautet: 

Art. 2 jedoch am 1. April 1951. 

Wer diesem Zusatz die Zustimmung erteilt, wolle 
sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Das erste war die Mehrheit. Per Zusatz 
ist angenommen. 

Damit ist die erste Lesung beendet. Wir treten 
in die zweite Lesung ein. Ich eröffne die Aus
sprache. - Eine Wortmeldung erfolgt nicht. Die 
Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung entsprechend den 
Beschlüssen der ersten Lesung. Ich rufe auf Arti
kel 1 -, ohne Erinnerung; Artikel 2 -, ohne Er
innerung; Artikel 3 -, ohne Erinnerung; Arti
kel 4 -, ohne Erinnerqng; Artikel 5 -, gegen 
eine Anzahl von Stimmen aus allen Fraktionen 
angenommen; Artikel 6 -, ohne Erinnerung; Ar
tikel 7 -, ohne Erinnerung. 

Damit sind die einzelnen Artikel de~ Gesetzes 
auch in . der zweiten Lesung angenommen. Die 
zweite Lesung ist beendet. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über das 
ganze Gesetz. Ich schlage vor, diese in einfacher 
Form vorzunehmen. - Das Hohe Haus ist damit 
einverstanden. Ich bitte diejenigen Mitglieder des 
Hohen Hauses, die dem Gesetz in der Fassung der 
Beschlüsse· der .zweiten Lesung die Zustimmung 
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erteilen, sich vom Platz zu erheben. - Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? -
Gegen drei Stimmen bei einer Stimmenthaltung 
ist das Gesetz angenommen. 

Es hat den Titel: 
Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Be
soldungsrechts. · 

Ich stelle fest, daß auch die Über~chrift des ,Ge
setzes die Zustimmung des Hal.lses gefunden hat. 
DiE;!ser Gegenstand der Tagesordnung ist damit ab
geschlossen. 

Die Abstimmung über das Röntgerireihengesetz 
wird zurückgestellt, wie ]j·ereits eingangs der Sit
zung festgelegt wurde. 

Ich möchte empfehlen, die Berichterstattung über 
das Berufsschulgesetz heute nicht mehr entgegen
zunehmen, weil wir sonst die Beratung ausein
anderreißen, da morgen die Etatrede des Herrn 
Finanzministers dazwisch:engeschaltet wird. 

Dafür rufe ich auf die Ziffer 8 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Landfahrer- und Arbeits
scheuengesetzes (Beilage 2979). 

Über das Ergebnis der Verhandlungen des Aus
sChusses für sozialpolitische Angelegenheiten (Bei
lage 3814) berichtet der Herr Abgeordnete Dr. Lip
pert. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Lippert (BP), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine •Damen und Herren! Zu dies•em Thema 
kanri ich· mich trotz des großen Umfangs der Be
ratungen kurz fassen, da es uns heute ·nicht auf 
den materrl.ellen Inih1alt dieses Gesetzes ankommt. 

In seiner Sitzung vom 2. Oktober 1952 !h:at sich 
der sozialpolitische Ausschuß das erstemal mit dem 
Entwurf eines Landfahrer- und Arbeitsscheuen
ges•etzes befaßt. Er ist d,amalS zu der Auffassung 
gekommen, man müßte die beiden Ges.etzesmaterien 
trennen, welil es sonst zu einer Diffamierung der 
ordentlichen Landfahrer führen müßte, und hat 
gleichzeitig den Wunsch g•eäußert, die Materie 
möchte in eiiner gemeinsamen Sitzung des sozial
politischen und des Rechts- und Verfassungsaµs
schusses behandelt werden. Diesen Wunsch haben 
der Herr Präs~dent und der ÄU.estenrat aus grund
sätzlichen Erwägungen abgelehnt. 
· Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat sich 
am 20. J1anuar 1953 mit dem Gesetzentwurf befaßt 
und ist zu dem Ergebnis gekommen, ihn an. den 
sozialpolfüschen Aiusschuß zurückzuvierweisen, weil 
ein Verwelisungsbeschl uß des Plenums an den sozial-, 
politischen Auschuß vorliege. Daraufhin hat sic)l 
der sozialpolitische Ausschuß am 27. J•anuar neuer
dings mit dem Thema befaßt. Er kam nach langer 
Debatte und eingehender materieller Würddgung 
Z'U. folgendem Beschluß: 

Der Gesetzlentwurf wird abgelehnt. Die 
Staatsregierung wird ersucht, je einen geson
derten Entwurf einer Landfahrerordnung und 
eines Arbeiitsscheuengesetzes vorzul~gen. 

.Dieser Antrag wurde ·mit 15 gegen 5 Stimmen bei 
·eiher„Stimmenthaltung angenommen. Ich bitte Sie, 
dem Antrag bei:z;utre.ten. 

P1·äsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt mü nicht vor. Wer dem Vonschlag des sozial
politischen Ausschusses, den der Berichterstatter 
eben wiedergeg•eben hat, die Zustimmung erteilt, 
wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Ich stelle 
die eiinstimmige Annahme des· Ausschußbeschlusses 
fest. 

Ich rufe auf die Ziffer 9a der Tageso:rdnung: 

Antrag der Abgeordneten Meixner, Haisch und 
Fraktion betreffend Erhöhung der Haushalts
mittel für den Ausbau und die Errichtung von 
Kinde1·gärten (Beilage 3553). 

Üiber das Ergebnds der Beratungen des Ausschus
ses für den Staatshaushalt (Beilage 3722) berichtet 
der Herr Ahgeordnete Gabert. Ich ·erteile ihm das 
Wort. ' 

Gabert {SPD), Berichterstatter: Mei'l1:e Damen 
.und Herren! Auf Beilage 3553 finden Sie den An
trag der A!bgeordneten Meixner, Haisch und F:r:ak
tion betreffend Erhöhung der Ha1ushaltsmittel für 
den Aus1bau und d1:e Errä.chtung von Kindergärten. 
Bei der Behandlung im Haushaltsausschuß kam es 
zu •einer läng•eren Aiussprache, die aber dann zu 
einem einstimmigen Beschluß füj:lrte. Der Haus
halts.ausschuß stimmte dem Antrag einstimmig zu, 
und zwar mit der Maßgiabe, daß die Worte „von 
250 000 DM auf 500 000 DM durch das Wort „ange
messen" ersetzt werden. 

Ich ,bitte das Hohe .Haus, dasselhe zu tun. 

Präsident Dr. Hundhammer: ·Der nunmehrige 
Text des Ausschußibeschlusses liegi auf Beilage 3722 
vor. Eine Wortme1dung erfolgt nicht. Wer dem 
Ausschußvorschlag di·e Zust!immung erteilt, wolle 
Pfatz 'beh1alten. - Ich stelle die einstimmlige An
nahme des Ausschußvorschlag•es fest. 

Es fol,gt Zi:Dfer 91b d•er Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Ankermüller, 
Dr. Lenz, von Rudolph, von Knoeringen, Ban
tele, Simmel und Hadasch betreffend Erhöhung 
des Pflege- und. Futtergeldes für Polizeidienst
hunde (Beilage 3467). 

Über die Beratungen des Ausschusses für den 
Staats!haushialt {Beifage 3793) berichtet der Herr 
Abgeordnete Op den Orth. Ich erteli1e ihm das Wort. 

Op den Orth {SPD), Berichterstatter: Hohes Haus! 
Es handelt sich um einen interfraktionellen Antrag, 
von MitgHedern des Sicherheitsaussch<Usses unter
schrieben. Im Haush!altsausschuß isi der Antriag ein
stimmig angenommen worden. Trot:zidem möchte 
ich a<ber ganz kurz darauf hinweisen, worum es 
geht. 

Die Landpolizei gewährt monatlich 30 DM für 
den sta,atseigenen und 20 DM für den beamten
eigenen Di,ensthund, die Grenzpolizeli - :infolge Er
höhung der Ziahl ihrer Hunde - monatlich nur 
25 DM für den staatseigenen und 15 DM für den 

. beamten:eigenen Hund. Demgegenüber erhalten die 
Beamten des BundeszoUgrenzdienstes, die also 
unter dem Bundesfinanzminister Dr. Schäff.er Dienst 
tun, für Hfiege und WartU;ng der beamteneigenen 
Hunde 37 DM, wenn der-Hund die Zollhunde
prüfung j.„ibestanden hiat, und für verwaltungs-
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ed.g,ene Hunde, welche die ZoHhundeprüfung be
standen haiben, 32 DM, sowie für verwaltungseigene 
Hunde, welche die Zollhundeprüfung noch nicht 
abgelegt haiben, 27 DM. Bei dieS'em Durcheinander 
haben sd.ch die bayerischen G:Penzpolizisten be
schwert und gesagt, daß sie mit i:hrem an sich nicht 
hohem Ein~ommen unmöglich al\ls der: privaten 
'I'asche die Verpflegung der Hunde übernehmen 
können. Wir woHen die Angleichung des Pflege
ge1des an die Beträge erred.chen, die der Bund für 
seine Hunde ziahlt. 

Ich 1bit1Je l\lm Zustimmung. 

Präsident Dr. Jiundhammer: Der Ausschußvor
schlag ist einstimmig. Wer ihm die Zustimmung er
teilt, wolle P1atz behalten. - Der Ausschußvor
schlag d.s·t einstimmLg zum Beschluß erhoben. 

Ich rufe auf die Ziffer 9c der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Meixner, von Feury,. 
Michel und. Fraktion betreffend Schaffung eines 
Wohnungsbauprogramms für getrennt lebende 
Familien (Beilage 3708). 

Über das Erg·eibni\S der Berafüngen des Ausschus
ses für den SiJaatshausihalt (Beilage 3810) berichtet 
der Herr Abgeordnete ·strobl. · 

Strobl (SPD), Berichterstatter: Me!i.ne Damen und 
iHerreni Die Abg:eordneten Meixner, von F·eury, 
Michel und Fraktion haben am 5. Dezer:frber 1952 
folgenden Antriag gestellt, der auf Beilage 3708 ab
gedruckt ist: 

Die Staatsreg1erung wkd beauftragt, umge
hend Pläne 1auszuiar·beiten, die es ermöglichen, 
statt der d.n 1den Haushalt eingeplanten Mittel 
von insgesamt ca. 3,3 Millionen D~Mark jähr
lich für Trennungsentschädigungen von Be1am
ten, ein Wohnungsbauprogramm mit · lang
fristiger Finanzferung aufzustellen, so daß 
die ·unproduktiven Trennungsentschädd.gungen 
baldmöglichst vermindert werden und für die 
.get:Pennt lehenden F\amilien Wohnungen ge
sch1affen we:Pden können. 

Der Haushaltsausschuß ih!at sä.eh !i.n seiner 167. Sit
zung am 20. Januar 1953 mit diesem Antrag be
faßt und ihn eingehend iberaten. Auf Vorschlag 
der beiden Berichterstatte<r Strobl 'llnd Dr. Raas 
wurde der Antrag einstimmig angenommen unter 
Berücksd.chtigung eines Änderungsantrags Kiene, 
der itlas Wort „beauftDagt" d.n „ersucht" ersetzt wis
S'en wollte. 

Ich ibitte um Zustimmung zu dem in dieser Weise 
abgeänderten Antrag. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zu diresem Antrag 
wird mir eben ein Zusatzantrag de,r Abgeordneten 
Michel und von Feury überreicht mit folgendem 
Wortlaut: 

Die Staatsregierung wird ersucht, für den 
geplanten Wohnungsbau für Trennungsentschä
digungsempfänger tunlichst staatlichen Grund
besitz zu verwerten. 

Wortmeldungen erfolgen nicht. Wir stimmen aber 
über den Zus,atza·ntrag getrennt ab. 

Wer dem iauf Beilage 3810 w:i!ederg.egebenen Vor
sch1lag des Haushaltsiausschusses die Zustimmung 
erteilt, wolle Platz behalten; ich bitte um die 
Geg·enproibe. - Der Vorschla.g des Ausschusses ist 
einstimmig ang,enorrimen. 

Wir stimmen nunmehr über den Zusatzantvag 
Michel, von Feury ab. Wer diesem Zusatzantrag 
ebenfalls dd.e Zustimmung erteilt, wolle sich vom 
Platz erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Bei einigen Stimmenthal
tungen ist der Zusatzantrag gegen 3 Stimmen an
.genommen. 

Ich rufe nunmehr auf Zdffer lüa der Tagesord-
nung: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Lippert, Knott, 
Weggartner und Fraktion, Bezold und Frak
tion betreffend Bildung eines Ausschusses zur 
Ausarbeitung von Vorschlägen fur die Ver
waltungsvereinfachung (Beilage 3424). 

Über idie Verhandlungen des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 3533) be
richtet de1r Herr A!bgeovdnete Krame:r:; ich erteile 
ihm das Wort. · 

Kramer (SPD), Berich:ter:statter: Herr Präsident, 
meiine Damen und Herren! Der Rechts- und Vedas
su:ngsausschuß hat in seiner 126. Sitzung vom 
11. November und in seiner 127. Sitzung vom 
12. November 1952 den Dringlichkeitsantrag auf 
Beilage 3424 ibehandelt. Im Laufe der Aussprache 
zog der Antragsteller Abgeordneter Dr. Lippert 
seinen Antra.g zurück und brachte einen neuen An• 
trag ein. Der neue Antrag, den Sie auf Beilage 3533 
finden, 1:au1Jet: 

Der Landtag wolle heschld.eßen: 
,Es wird. sofort ·ein siebenköpfige1r Ausschuß 

.geibi1det, der im Benehmen mit den Vertretern 
der Staatsregd.erung Vorschläge für die Ver
w:altungs:viereinfachung im Sinne des demokra
tischen Auföaues von unten nach oiben aus
arbed.tet. 

Dieser Antriag wuride 1m Aussch-µß mit 22 gegen 
3 Stimmen bei einer Stimmenthaltung angenom-· 
men. 

Ich ersuche das lHoihe Haus, dem Antrag des Ver
fassungsausschl\lSses heizutrieten. 

Präsident Dr .. Huridhammer: Hierzu ist eben ein 
Zusatzantrag Dr. Haas. und Fr.aktd.on vertedlt wor
den, ·der dahin g'eht, dem vom Berichterstatter 
wiredergegebener; T·ext fo1g,endes :anzufügen: 

UT.l!d zwar !in erster Linie zur übertragung von 
Aufgaben von den Ministerien .~n die Bezirks
tage. 

Eine Wortmeldung erfolgt nicht. - Wir kommen zur 
Abstimmung. Wir stimmen Zl\lnächst über den Aus
s~hußv9rsch1ag ab. 

Wer dem Ausschußvorschlag zustimmt, wolle 
Platz behalten; ich bitte um 'äie Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? ~ Der Ausschußvorschlag ist 
vom Plenum einstimmig •angenommen. 

Wiir std.mmen nunmehr über den Zusatzantrag 
Dr. Haas und Fraktion a!b. Wer diesem Zusatz
antrag die Zustimmung erteilt, wolle sich vom 
Platz erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
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Das erstere war die Mehrheit; der Zusatzantrag ist 
angenommen. 

Ich rufe auf die Ztiffer lOb der Tagesoridnung: 

Antrag des Abgeordneten Frühwald betreffend 
Erlaß der Durchführungsverordnung zu Art. 68 
bis 71 der Gemeindeordnung (Beilage 3661). 

Über di:e V.erihandlungen des Ausschusses für 
Rechts- U!ll!d Verfassungsfragen (Beilage 3719) be
richtet der Herr Ahgeordnete Bauer Hannsheinz; 
ich ·erteile ihm rdtas Wort. 

Bauer Hannsheinz {SPD), Berichterstatter: Hohes 
iHaus, med.ne Damen und Herr·en! Der Rechts- und 
Verfasslmgsausschuß hefaßte sich in seiner 134. Sit
zung vom 11. Dezember 1952 mit dem Antrag des 
Ahg·eordneten .Frühwald betreffend Erlaß ·der 
Durchführungsverordnung zu Artikel 68 bis 71 der 
Gemeindeordnung. In den Verhandlung~n des Aus--
schusses lmm zunächst zum Ausdriuck, daß di:e Be
ratungen über die seit Jahrz·ehnten umstriittenen 
Gemeiindenutzungsrechte das Innenmind..sterium, das 
Justizministerium und auch das FJnanzministertl.um 
betre[fen. 

De·r Vertreter des Innenministeriums führte aus, 
d!i.e Arti'l{!el 68 b:is 71 ·der Gemerl.ndeordnung ent
sprächen im a11gemeinen den Bestimmungen der 
Gemeindeordnung von 1927, für di:e überhaupt 
keine Durchführungsbestimmungen er,giangen seien, 
weil sie ohne Durchführrungsv•erordnung vollzii.ehbar 
waren. Schwierigkeiten könnten j-etzt nur daraus 
entstehen, daß für dJe Ablösung von forstrecht
lichen Nutzungsr·echten die Bildung von Wald
genossensch:aften vorgesehen sei, für die das baye
rische Reclit k!ein anwendbares Muster kenne. Da~ 
Innenmrl.nisterium ihabe drl.·e Forstabteilung des 
Landwä.rtschaftsministeriums schon vor Monaten 
um Stellungnahme g•ebeten, diese sei aber noch 
nicht eingegangen. Auch mit dem Bauernverband 
und dem Landgemeindenverband we:vde man ver
handeln müssen. Zunächst seien die Regierungen 
aufgefordert worden, ibis zum 1. Fe:bruar im Be
nehmen mit· den Landratsämtern über die inzwi
sch·en gesammelten Erfahrungen zu berichten. 

Auf Grund dieser Darlegungen fand es der 
Rechts- und Verfassungsausschuß für richtig, k,eine 
starroe Terminbegrenzung vorzunehmen, sondern 
dem Antrag mit der ,Maßgabe zuzustimmen, daß 
die -Worte „btis zum 1. Februar 1953" durch das 
.Wort „beschleunigt" ersetzt werden. Ich bitte das 
Hohe Haus, diesem Besch1uß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammet: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wir stimmen ab. 

Wer dem einstimmigen Vorschlag des Ausschus
·ses die Zustimmung erteilt, wolle Platz behalten; 
ich bitte um die Gegenprobe. - Ich stelle fest, 
·daß der Vorschlag vom Plenum einstimmig gebil
ligt ist. 

Ich rufe nunmehr auf Ziffer 10 c der Tages
·ordnung: 

Antrag der Abgeordneten Meixner, Thanbich
ler und Fraktion betreffend Rückgabe des 

Obersalzberggeländes an die früheren Eigen• 
tümer (Beilage 3426). 

Über die Verhandlungen des Rechts- und Ver
fassungsausschusses (Beilage 3669) berichtet der 
Herr Abgeordnete Kiene; ich erteile ihm das Wort. 

· Kiene (SPD), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Der Antrag wurde in zwei Sitzungen des 
:r;techts- und Verfassungsausschusses behandelt, und 
zwar erstmals am 11. November 1952 und dann, 
nachdem Antrag auf Aussetzung durch die CSU 
gestellt•worden war, noch einmal am 2. Dezem
ber 1952. 

Der B e richte r s tat t e r ging auf den Antrag 
ein -und sagte, daß durch Ministerratsbeschluß be
reits Bedingungen festgelegt seien, wonach die 
Ruinen beseitigt und das Gelände aufgeforstet 
werden müssen. Das schließe natürlich etwaige 
Rückerstattungsansprüche früherer Vorbesitzer nicht 
aus. Der Antrag müsse seines Erachtens darauf ab
gestellt werden, ob die früheren Besitzer überhaupt 
Rückerstattungsansprüche hätten. · 

Der Mit b e r ich t erst a t t er bat um Aus
kunft, ob im Dritten Reich tatsächlich Besitzer zu 
Unrecht entfernt wurden und ob schon Urteile über 
etwaige Rückerstattungsansprüche dieser Vorbe
sitzer vorlägen. 

Für das Finanzministerium führte Oberregie
rungsrat Dr;K ur z end oT f er aus, der SE:iner
zeitige Antrag sei nach längeren Beratungen im 
Verfassungsausschuß zurückgezogen worden. Zu 
dem neuen Antrag stellte der _Regierungsvertreter 
fest, daß die Grundstücke seinerzeit von den Eigen
tümern um das Zehn- bis Zwanzigfache des Grund
stückswerts verkauft wurden. Die Durchführung 
des Antrags schaffe ein Sonderrecht für den Ober
salzberg. Dies wäre eine Abänderung des Militär
regierungsgesetzes Nr. 59, des Rückerstattungsge
setzes, die Gesetzesform verlange. Jeder frühere 
Eigentümer am Obersalzberg, der glaube, er habe 
das Grundstück aus politischen, religiösen oder 
weltanschaulichen Gründen abgeben müssen, könne 
seinen Rückerstattungsanspruch im ordentlichen 
Rückerstatturigsverfahren geltend machen. Es sei 
aber nicht mögiich, die früheren Besi.tzer bevor
zugt zu berücksichtigen. Über das Gelände am 
Obersalzberg solle im Einvernehmen mit der Be
satzungsmacht, die es bisher nur bedingt freige
geben habe, und nach den Vorschriften über das 
Liegenschaftsvermögen des Staates, der Verfas
sung, der Reichshaushaltsordnung, der Reichswirt
schaftsbestimmungen und nach den hier besonders 
zci beachtenden Bestimmungen der Kontrollrats
direktive Nr. 50 mit dem Militärregierungsgesetz 
Nr. 58 verfügt werden. Ein beträchtlicher Teil der 
Grundstücke solle im Eigentum des Staates ver
bleiben und aufgeforstet werden. Ein weiterer Teil 
müsse aus bergbaulichen Gründen, insbesondere 
aus Gründen der· Haftung für Bergbauschäden, den 
Bayerischen Berg-, Hütten- und Salzwerken 
überlassen werden. Der Gutshof Obersalzberg sei 
zur z·eit zum Verkauf ausgeschrieben; der Erlös 
werde bestimmungsgemäß für die Wiedergutma
chung verwendet. Soweit nach Abschluß dieser 
Maßnahmen noch zu verwertende Grundstücke im 
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Besitz der Finanzverwaltung bleiben, sollten sie 
einzeln zum Verkauf ausgeboten werden. Dabei 
könnten bei sonst gleichem Angebot die früheren 
Eigentümer entsprechend dem Beschluß des Land
tags vom 19. April 1950 vorzugsweise berücksich
tigt werden. Soweit der Antrag die besondere Be
rücksichtigung früherer Eigentümer beim Verkaitf 
von Grundstücken bezwecke, sei er im Hinblidi: 
auf den Beschluß von 1950 nicht erforderlich. Eine 
Weisung oder ein Ersuchen an die Staatsregierung, 
das früher private Gelände wieder in Privatbesitz 
zu überführen, sei aus den angeführten Gründen 
rechtlich bedenklich. Wenn der Ausschuß für die 
früheren Eigentümer etwas Besonderes tun wolle, 
möge er eine andere Fassung beschließen. Der Re
gierungsvertreter schlug eine Fassung vor, die 
jedenfalls weitaus unverbindlicher war als der 
vorgelegte Antrag. 

Der Antragsteller M e i X n er verteidigte seinen 
Antrag. Der Vorsitzende ersuchte die Bericht
erstatter, zu dem seinerzeitigen Beschluß vom 
April 1950 Stellung zu nehmen. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r , der Abge
ordnete Saukel, sprach sich für die vom Regie
rungsvertreter vorgeschlagene Formulierung . aus. 

. Wenn die Eigentümer am Obersalzberg das Zehn
und Zwanzigfache des Wertes bekommen hätten, 
sei eine nochmalige Begünstigung eine Ungerech
tigkeit gegenüber anderen Grundstücksbesitzern, 
die in der damaligen Zeit oder durch die Wäh
rungsreform geschädigt wurden. Wer wirklich An
sprüche habe, habe sie im Rückerstattungsverfah
ren schon geltend gemacht. Man könne nicht durch 
eine Sondergesetzgebung einzelnen Leuten Ge
schenke machen. 

In der Debatte sprachen dann noch die Abgeord
neten Meixner, Dr. Fischer und Bezold. Abgeord
neter Be z'o 1 d erklärte, der neue Antrag scheine 
aus zwei logisch nicht ganz zu vereinbarenden 
Quellen zu fließen. Einmal werde er mit dem 
Wunsch nach Wiedererrichtung der Fremdenindu
strie begründet. Dies liege im Sinne der Gemeinde 
Berchtesgaden. Der Fremdenverkehr verteure 
aber die Grundstücke außerordentlich. Zum zwei
ten werde der Antrag damit begründet, daß die 
früheren Bauern ihre Höfe wieder erhalten sollten, 
Weil sie ihnen nicht ganz mit ihrem Willen abge
nommen worden seien. Man könne nicht eine 
Gruppe von Menschen herausnehmen und ihnen 
besondere Rechte einräumen. Man könne diese 
Frage nur dadurch einer Lösung zuführen, daß 
man das Rückerstattunggesetz ändere; denn die 
Bauern, die in Dachau oder Hammelburg oder für 
die Autobahnen Grundstücke abgeben mußten, hät
ten das gleiche Recht auf Rückerstattung und müß
ten genau so behandelt werden. 

Auf Vorschlag der Abgeordneten Meixner und 
Dr. Fischer wurde schließlich beschlossen, die Be
ratung auszusetzen. 

Die Beratungen wurden dann in der Sitzung 
vom 2. Dezember 1952 fortgesetzt. Die Redner 
waren auch in dieser Sitzung der schon früher 
vertretenen Auffassung: Abgeordneter Dr. K e 1-
1 e r beantragte dann, das Gelände des Obersalz-

bergs, das sich .derzeit im Eigentum des bayeri
schen Staates befindet, an die Bayerische Landes
siedlung zur zweckmäßigen Verwertung zu über
tragen. 

. Der Abgeordnete Dr. F i s c h e r stellte den Ge
schäftsordnungsantrag, diesen Antrag dem Haus
haltsausschuß zu überweisen, weil hierfür in erster 
Linie haushaltsrechtliche Gründe maßgebend seien. 
Es kam zu einer lebhaften Aussprache, ob der 
Haushalts- oder der Rechts- und Verfassungsaus
schuß zuständig sei. In der Abstimmung ·Wurde der 
Antrag Dr. Fischer abgelehnt. 

Auch der Antrag Dr. Keller, die Grundstücke der 
Bayerischen Landessiedlung zu übertragen, wurde 
mit allen gegen 2 Stimmen abgelehnt. 

Der Antrag Meixn~r, Thanbichler und Fraktion 
wurde mit 18 gegen 9 Stimmen abgelehnt. 

Ich ersuche das Hohe Haus, dem Beschluß des 
Rechts- und Verfassungsausschusses beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Antragsteller 
Meixner gibt bekannt, daß von seinem Antrag der 
letzte Satz zurückgezogen wird, so daß der Antrag 
nunmehr folgendermaßen lautet: 

Die Staatsregierung wird ersucht, das derzeit 
im Eigentum des bayerischen Staates befind
liche Gelände des Obersalzberges, das vor 1933 
in bäuerlichem Privatbesitz stand, zwecks land
wirtschaftlicher Nutzung wieder in bäuer
lichen Privatbesitz zu überführen. 

Der Ausschuß hat die Ablehnung vorgeschlagen, 
jedoch nicht einstimmig. 

(Abg. Meixner: Ich bitte ums Wort.) 
Herr Abgeordneter, wünschen Sie das Wört 

in der Debatte? 
(Abg. Meixner: Ja!) 

Ich würde es begrüßen, wenn die Wortmeldungen 
erfolgten, bevor wir zur Abstimmung kommen. 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Meixner das 
Wort. 

(Abg. Bezold: Vielleicht darf ich vorher zur 
Geschäftsordnung sprechen!) 

- Der Herr Abgeordnete Meixner hat schon das 
Wort. 

Meixner {CSU), Antragstell:er: Ich habe schon 
einmal zur Sache gesprochen und dabei die Auffas
sung vertreten, daß die Angelegenheit viel zu sehr 
kompliziiert wurde. Wir wollen etwas ganz Ein
faches. Der Grundbesitz auf dem Obersalzberg ist 
durch zwangsweis·en V:erklauf seinerzeit von der 
Hitlerregierung übernommen worden und ist dann 
über die Besatzungsmacht in den Besitz des baye-. 
rischen Staates g·ekommen. Diie Bauern, die dort 
ob'en ansässig waren, würden ·wieder g·erne auf 
ihren Grundibesitz zurückkehren, was durchaus ver
ständlich ist. Dies·em Verliangen 'sollten wir ent
gegenkommen. Wir haben ausdrücklich bemerkt, 
daß es sich nicht um eö.n Recht der Vo11besitzer han
deln kann; denn wir anerkennen, daß sie ordnungs
gemäß, und zwar gut, zum Teil sehr gut, abge
funden wurden. Es handelt sich auch ikeineswegs 
um eine Rückerstattung, und es wurde auch von 
den Grundibesd.tzern kem Rückerstattungsantrag 
gestellt. · 
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Wir haben nun den letzten Satz in unserem An
trag weggelassen, damit darüber ke1ine weiter·e De
batte entsteht. Wir wollen nur, daß der bayerische 
Sta·at den über die Besatzungsmacht in seinen Be
sitz gekommenen Grundbesitz wieder in priv·ate 
Hände überführt. Um den Bedenken zu begegnen, 
es könnten sich auch Leute, die siich da oiben infolge 
ihrer nazistischen Gesinnung angesiedelt haben, 
dorthin zurückkehren und den Obersalz-berg zu 
einem Zentrum nazistischer Propaganda mach·en, 
haben wir uns darauf beschränkt zu verlangen, daß 
der Besitz nur zur landwirtschaftlichen Nutzung 
zurückgegeben werden soll. Gegen diesen Antrag 
können meines Erachtens um so wenig•er Beden
ken bestehen, als auch Herr Staatssekretär Dr. Rin
gelmann erklärt hat, das Finanzministerium habe 
keinerlei Bedenken dagegen. Nachdem das Finanz
minästerium heute letder nicht vertreten ist, möchte 
ich beantragen, die •endgültige Beschlußfassung 
über den Antrag auf übermorgen zurückzustellen, 
um vorher noch ganz kurz die Meinung des Finanz
ministeriums zu hören. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Geschäftsord
nung erteile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten 
Bezold. 

Bezold (FDP): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Ich bitte Sie, dem Vorschlag des Herrn 
Vorredners beizutreten und die weitere Beratung 
zurückzustellen, bis der Herr Finanzminister da 
ist. Er muß uns erklären, ob ein solches Ersuchen 
nicht überhaupt der Verfassung widerspricht. Wir 
können nach meiner Ansicht dem Staat und der 
Exekutive nicht Vorschriften machen, bestimmte 
Vermögensbestandteile des Staates herzugeben. Es 
ist also wesentlich, vom Herrn Finanzminister zu 
erfahren, ob er der Auffassung ist, daß ein solcher 
Weg beschritten werden kann. Deshalb sollte die 
weitere Beratung auf übermorgen vertagt werden. 
Die Angelegenheit wird sich dann wahrscheinlich 
sehr rasCh erledigen lassen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
weiter dem Herrn Abgeordneten Elzer. 

Elzer (BHE): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Wenn auch der Antrag Meixner, Than..: 
bichler und Fraktion abgeändert worden ist und 
jetzt nicht mehr von den Obersalzberger Bauern 
spricht, so könnten sie vielleicht später doch ge
meint sein .. Ich möchte in diesem Zusammenhang 
aus meiner persönlichen Kenntnis einiges sagen. 
Vor allem möchte ich feststellen, daß die Obersalz
berger Bauern mit dem Zehn- bis Dreißigfachen 
des Einheitswertes abgefunden wurden und sich 
Zug um Zug neue Höfe gekauft haben. Es stimmt 
auch nicht, daß die Grundstückspreise sofort in 
dems~lben Ausmaß gestiegen sind, wie die erhöhte 
Entschädigung, die die Bauern bekommen haben, 

. bezahlt wurde. Tm Gegenteil, die . Grundstücks
preise haben . sich nicht weiter hinaufbewegt. 
Außerdem ist zu berücksichtigen, daß die Bauern 
nur Höfe gekauft haben, die durchwegs besser sind, 
als ihre Berghöfe waren. Auf den Berghöfen sind 

Steilhänge zu verzeichnen, es sind vermooste und 
saure Wiesen, überhaupt keine Äcker, so daß die 
Viehhaltung auf den Berghöfen weitaus geringer 
war als heute auf den Ersatzhöfen. Auch die Inter
essen der Berghöfe sind seinerzeit in einem Zei
tungsartikel vom Kreisbauernobmann besprochen 
worden. Der Kreisbauernobmann hat erklärt, 
wenn man die Arbeitszeit auf den Verdienst um~ 
rechnet, komme man ungefähr auf einen Stunden
lohn von 20 Pfennig. Pas könnte stimmen aus dem 
einfachen Grund, weil fast alle Bergbauern im 
Salzbergwerk als Bergknappen arbeiten, um sich 
ihren Lebensunterhalt entsprechend zu verbessern. 
Ich glaube auch nicht, daß die Regierung heute 
auch nur einen Bauern finden würde, der seinen 
jetzigen Hof gegen seinen früheren vertauschen 
würde. Es drängt sich einem die Frage auf, wozu 
der ganze Rückerwerb stattfinden soll. Böse Zun
gen behaupten, daß es sich um Grundstücksspeku
lationen handeln könnte, vielleicht nicht von den 
Bergbauern selbst, aber daß die Bergbauern viel
leicht die Strohmänner für andere abgeben: Über 
dieses Problem ist reichlich viel gesprochen wor
den und auch Herr Pfarrer Baumann hat vor un
gefähr anderthalb Jahren gelegentlich einer Berg
predigt erklärt, die vertriebenen Bergbauern seien 
schlechter daran als die Heimatvertriebenen. Nun, 
ich glaube, daß jeder Heimatvertriebene begeistert 
zustimmen würde, wenn er bloß den fünffachen 
Einheitswert seines verlorenen Vermögens bekom~ 
men würde, · 

(Sehr gut! beim BHE) 

und zwar in bar und nicht vielleicht auf Abstottern 
in 20 bis 30 Jahren. Der Vergleich Baumanns. hinkt 
also, ganz abgesehen davon, daß wir außer unse
rem Besitz auch die Heimat verloren haben. 

Ich halte daher den Antrag Meixner, Thanbich
ler und Fraktion auch in der abgeänderten Form 
für abwegig und unbegründet und bitte deshalb 
das Hohe Haus, den Antrag im Sinne des Aus
schußbeschlusses abzulehnen. 

(Beifall bei BHE und SPD) 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort nimmt 
der Herr Staatsminister der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Ich möchte 
zu dieser Frage folgendes feststellen. Über das Ge
lände. am Obersalzberg ist, soweit es von der Be
satzungsmacht bereits freigegeben ist, entsprechend 
dem Ministerratsbeschluß vom 14. August 1951 
durch Überweisung an die Staatsforstverwaltung 
und an die BayerischeBerg-,Hütten-undSalzwerke
AG. zum g:izoßen Teil bereits verfügt. Der Gutshof 
Obersalzberg ist zum Verkauf ausgeschrieben; er 
wird als Gesamtheit der Verwertung zugeführt 
und der Erlös aus dieser Verwertung bestii:nmungs
gemäß für die Wiedergutmachung verwendet. Bei 
der Verfügung über die hernach noch verbleiben-

. den Grundstücke können begründete Anträge 
früherer Eigentümer nach Maßgabe des Landtags
beschlusses vom 19. April 1950, . Landtagsdruck
sache Nr. 2830, nach öffentlicher Aussch~eibung bei. 
gleichem Angebot bevorzugt berücksichtigt wer
den. Das sogenannte Führergebiet am Hintereck, 
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auf dem zunächst die Abbrucharbeiten durchge
führt worden sind, ist von der Besatzungsmacht 
noch nicht. endgültig freigegeben worden. Dieses 
Gebiet ist mit Ausnahme des Platterhofes zur 
Überweisung an die Forstverwaltung vorgesehen, 
die dort bereits mit der Aufforstung begonnen hat. 

Bei der am Obersalzberg gegebenen Lage reicht 
durchaus der Landtagsbeschluß vom 19. April 1950 
aus. Das Gelände Obersalzberg ist endgültig in 
dem Augenblick Eigentum des bayerischen Staates 
geworden, in dem die Besatzungsmacht es auch 
endgültig freigegeben hat. Es gehört mit zum 
Grundstockvermögen des bayerischen Staates und . 
ist nach Artikel 81 der bayerischen Verfassung zu 
verwalten, das heißt, Veränderungen an diesem 
Vermögen können nur insoweit vorgenommen wer
den, als der Erlös aus den Verkäufen wiederum 
für Grundstückskäufe, also für gleichbleibende 
Werte des Grundstockvermögens des Staates, zu 
verwenden ist. Soll das Grundstockvermögen ver
mindert werden, so bedarf es dazu eines Gesetzes. 

Es wird sich empfehlen, meine Damen und Her
ren, daß wir die Angelegenheit Obersalzberg nicht 
mehr allzu häufig in diesem Hohen Hause be-
sprechen. 

(Sehr gut!) 

Es müßten sonst noch einige Dinge gesagt werden 
über Abfindungen, die damals gezahlt wurden und 
die selbstverständlich jetzt aufgerechnet werden 
müßten, und ich glaube, wenn mancher daran 
denkt, wird er die Finger davon lassen, ein Stück"' 
chen Wiese, das sich nie rentieren kann und auch 
nie rentiert hat, zurückzuerwerben. Es ist besser, 
wir lassen das Gelände so, wie es jetzt ist, zu einem 
Teil der Forstverwaltung, die es in entsprechender 
Weise auswertet; zum anderen mußte sowieso. ein' 
großer Teil des Geländes der BHS übertragen wer
den, weil sie für Bergschäden, da sie darunter ihre 
Stollen aus dem SalZbergwerksbetrieb hat, sowieso 
aufkommen müßte und dieses Gelände auf keinen 
Fall zurückgeben wird. So wie die Dinge liegen, 
und nachdem die Besatzungsmacht bis jetzt nur 
einen Teil freigegeben hat und möglicherweise ein 
ganzes Stück weiter oben vorerst noch von der Be
satzungsmacht behalten wird, glaube ich, daß wir 
uns durch ·solche Diskussionen nur weitere Schwie
rigkeiten bereiten. Wir sind verpflichtet, das Ver
mögen so günstig als möglich zu verwerten, da wir 
es pflichtgemäß für den Wiedergutmachungsstock 
verwenden müssen. 

Ich meine also, daß die auf Ablehnung des ge
stellten Antrags lautenden Beschlüsse durchaus 
richtig gefaßt sind; denn der Landtagsbeschluß von 
1950 reicht aus. 

·Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
dem Herrn Abgeordneten Kiene. 

Kiene (SPD): Der Herr Kollege Meixner hat ver
sucht, die Sache als sehr einfach darzustellen, als 
ob es hier keine politischen und keine spekulativen 
Aspekte gäbe, als ob es sich nur darum handeln 
würde, den armen Bauern, die ihren Acker und 
ihre Wiese hergeben mußten, diese zurückzuerstat-

ten. So ist es aber nicht, es sei denn, daß man vom 
politischen Instinkt restlos verlassen ist 

(Oho! bei der CSU) 

und daß man auch vom wirtschaftlichen Instinkt 
verlassen ist. Es sind hier Kräfte am Werk, ·die es 
schon sechsmal verstanden haben, die Dinge in den 
Landtag zu bringen, um ihren Willen durchzu
setzen. Dabei ist es gar nicht notwendig, weil die 
Staatsregierung, wenn sie eine Möglichkeit sieht 
und eine Schädigung des Vorbesitzers erkennt, auf 
dem Verwaltungsweg weitgehend handeln kann. 
Sie kann aber nicht gegen die Vorschriften der Ver
fassung und nicht gegen die Auflagen der Besat-· 
zungsmacht handeln, die hier noch zu bestimmen 
hat, sie kann nicht gegen die Reichshaushaltsord
nung, gegen die Reichswirtschaftsbestimmungen 
und gegen die Kontrollratsdirektive Nr. 50 han
delh. Wir haben uns hier im Hause wiederholt mit 
Ersuchen · und Anträgen befaßt; die den Herrn 
Ministerpräsidenten binden sollen, vom Landtag 
aus etwas zu tun, was er selbst für bedenklich und 
nicht möglich hält, weil er unter Umständen vom 
Verfassungsgerichtshof dafür zur Verantwortung 
gezogen werden könnte. Warum wollen Sie jetzt 
trotzdem Ihren Minister zwingen, diesen Antrag in 
dieser Form durchzuführen, obwohl auf allen Sei
ten die größten Bedenken bestehen?'Wenn Sie die 
Lawine einer Wiedergutmachung ins Rollen brin
gen wollen, und das in Fällen, wo kein direkter, 
unbedingter Zwang vorgelegen hat und daher das. 
Rückerstattungsgesetz nicht Platz greifen kann~ 
dann werden Sie für alle zugunsten von Exerzier
plätzen, Flugplätzen und. Autobahnen erfolgten 
Abtretungen das gleiche geben müssen. Es darf 
keine „lex Obersalzberg" geben! 

(Widerspruch und Unruhe bei der CSU) 

Es ist nicht möglich, daß Sie gerade für die Ober
salzberger eine Ausnahme machen! Ich bin selbst 
Abgeordneter für dieses Gebiet, kann es aber nicht 
vertreten, daß man hier nicht die Grundsätze des 
gleichen Rechts für alle anwendet. Dann beantra
gen Sie, daß für alle diejenigen, die von 1933 bis 
1945 in Bayern Grundstücke abgetreten haben, der 
billige Rückerstattungsansprucli berücksichtigt 
wird. Es gibt keine Ausnahme für den Obe.rsalz
berg! 

(Lebhafter Beifall links und in der. Mitte) 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Bezold. 

Bezold (FDP): Meine Damen und Herren! Ich 
glaube, es ist nicht notwendig, mit derartiger Er
regung über die Dinge zu sprechen. Weder ein 
Zwischenruf noch eine Beifallskundgebung noch 
das Gegenteil werden etwas daran ändern, daß. 
nicht wir, die wir diese Geschichte selbst miterlebt 
haben, darüber richten, sondern daß das fernere 
Jahrhunderte tun werden, die Abstand von den 
Dingen haben. S i e werden darüber befinden, wel
ches Unglück von dem geographischen Gebiet, das· 
hier in Frage steht, für die ganze Welt ausgegan-
gen ist. Aber es ist wohl nicht notwendig, diese 
Gegebenheiten bei der Diskussion über den vor-· 
liegenden Antrag anzuziehen; denn wir müßten. 
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dann ehrlich genug sein und uns mit der Merk
würdigkeit befassen - wir haben ja neulich den 
langen Artikel in der Presse gelesen -, daß es aus
gerechnet die Ausländer sind, die sich von dem 
Gruseln dieser Örtlichkeiten beeinflussen lassen 
und sie sehr viel mehr besuchen als unsere eigenen 
Landsleute, die doch für sich selbst, soweit sie poli
tisch vernünftig sind, mit diesen Dingen längst ab
gerechnet haben. 

Aber eines steht fest: Die Grundfrage, auf der 
dieser Antrag überhaupt steht, ist die Frage: Kann 
die Exekutive des Staates, die Verwaltung, durch 
einen Wunsch des Landtags .in etwa gezwungen 
werden, nur aus dem Grund über Grundstücksver
mögen zu verfügen, weil es eben der Wunsch die.:. 
ses Landtags ist? 

Die zweite Frage ist die: Ist es gerecht; ·wenn 
für ein bestimmtes Gebiet eine gesetzliche Sonder
regelung geschaffen wird, die nach dem Grund und 
nach dem politischen Sinn einer solchen Regelung 
für eine ganze Reihe geographischer Gebiete in 
Bayern ebenfalls gelten müßte? Denn es kann doch 
wohl nicht bestritten werden, daß sowohl die juri
stische wie die gefühlsmäßige Grundlage des vor
liegenden Antrags ·der Umstand ist, daß auf dem 
Obersalzberg Eigentümern Eigentum deshalb weg
genommen worden ist, weil es ihnen eine über
starke politische Machtgruppierung wegnehmen 
und ihren Zwecken unterordnen konnte. Ich gebe 
ohne weiteres zu, daß es nahel~egt, dieses Unrecht 
in etwa wieder gutzumachen. 

Nun dürfen Sie eines nicht. vergessen: Gerade 
·Sie, meine Herren von der CSU, haben in solchen 
Fällen immer wieder und mit Recht darauf hinge
wiesen, daß die jeweiligen Sachverhalte in den 
Gesetzen zu regeln sind, die dafür einschlägig sind. 
Im vorliegenden Fall gehört nun der Sachverhalt 
und die Folgerungen daraus eben in den Gesetzes
komplex der Wiedergutmachung. Diese.r kann nicht 
auseinandergerissen und für einzelne Gebiete ver
schieden gehandhabt werden. Die Wiedergut
machung setzt bekanntlich bestimmte, fristgerechte 
Anträge voraus. Soweit derjenige, der glaubt, 
einen Anspruch auf Wiedergutmachung zu haben, 
diese Anträge gestellt hat, müssen sie von den un
abhängigen Gerichten nach dem Gesetz beurteilt 
und beantwortet werden. Das Merkwürdige - iri 
Klammern - ist hier, daß bezüglich des Obersalz
bergs, wie wir in den Ausschüssen gehört haben, 
außerordentlich wenig solche Anträge gestellt wur
den. Aber ich ließe es mir dennoch eingehen,. wenn 
über diese Sache diskutiert würde. Und es müßte 
über sie diskutiert werden, allerdings in einer Art . 
und Weise, daß nicht für ein bestimmtes Gebiet 
Sonderrechte geschaffen würden, sondern daß die 
Rückgabe gewaltsam enteigneten Besitzes an die 
früheren Eigentümer für ganz Bayern geregelt 
würde. Ich ließe es mir eiqgehen, sage ich, dar
über zu diskutieren, wenn diese Gegebenheiten 
nicht der Inhalt langer und sehr ernster Debatten 
gewesen wären, die bereits im letzten Landtag zu 
einem Resultat geführt haben. Allerdings unter-

scheidet sich dieses Resultat von dem vorliegenden 
Antrag insoweit, als es die Verfassung berücksich
tigt und es als ersten Grundsatz. offen läßt, ob es 
der Staat und seine Verwaltung - hier der Fis
kus - im einzelnen Fall verantworten kann und 
will, solche Grundstücke aus dem Eigentum des 
Staates wieder freizugeben und in Privatbesitz zu 
übertragen. Wenn und wo dem so ist - das hat 
der vorige Landtag ganz deutlich ausgedrückt -
soll der Staat solche Grundstücke denjenigen zu 
entsprechenden Bedingungen anbieten, denen sie 
dereinst gehört haben, gleichgültig, ob sie viel oder 
wenig dafür bekommen haben. Denn wenn sie zu
viel bekommen haben, müßten sie sich bei den 
jetzigen Kaufverträgen im Wege der Aufrechnung 
das eine oder das andere Unangenehme gefallen 
lassen. Wenn aber der Landtag am 19. April 1950 
bereits der ·Verpflichtung nachgekommen ist, diese 
Gedankengänge in Worte zu fassen, wenn er einen 
Beschluß gefaßt hat, der_ lautet: 

Die Staatsregierung wird beauftragt, in allen 
Fällen der Veräußerung eines Grundstücks, 
das der frühere Eigentümer gezwungener
maßen zur Errichtung oder Erweiterung eines 
Konzentrationslagers, eines Arbeitslagers oder 
einer ähnlichen, der Verfolgung der Gegner 
des Nationalsozialismus und Militarismus die
nenden Einrichtung oder zum Zwecke des 
organisatorischen Aufbaus der NSDAP oder 
einer ihrer Gliederungen oder zum Zwecke der 
Begünstigung eines der Mitglieder der NSDAP 
oder einer ihrer Gliederungen veräußert hat, 
das Grundstück vorzugsweise den früheren 
Eigentümern anzubieten, 

dann wird es, glaube ich, keinem einfallen zu leug
nen, daß die Enteignungen dort oben auf dem 
Obersalzberg deswegen geschehen sind, uni eines 
der Mitglieder der NSDAP in seinem Willen 
zu unterstützen und die betreffenden Grund
stücke diesem Zweck zu unterstellen. Man müßte 
denn wirklich auf den merkwürdigen Gedanken 
kommen, daß Adolf Hitler nicht Mitglied der 
NSDAP gewesen wäre. Und auf diesen Ge
danken wird wohl bis j.etzt noch niemand· gekom
men sein. Wenn dem aber so ist, dann bedarf es 
keines neuen Beschlm;ses mehr. Sie würden damit 
offene Türen einrennen. Sie würden nichf etwas 
besser machen, sondern schlechter. Sie würden 

(Abg. Dr. Korff: Einschränken!) 

insofern eine Einschränkung dieses Beschlusses er
reichen, als die diesem Beschluß zugrundeliegen
den Gedanken in Zukunft nur mehr dem früheren 
Eigentümer des. Obersalzberges zugute kämen, 
nicht aber in irgendeiner Form den zahllosen 
Eigentümern, die im gesamten Bayern sich zu 
irgendeiner Zeit und aus irgendwelchen Gründen 

·ihres Eigentums beraubt sahen. Ich denke nur -
ich brauche Sie, meine Damen und Herren, darauf 
kaum hinzuweisen an - die Grundstücke in 
Dachau, an die Grundstücke für andere Konzen
trationslager, kurzum an Grundstücke überall 
im bayerischen Land, die sich plötzlich irgendw'ie 
dem Zugriff und dem Willen der. NSDAP gegen
übersahen und eines Tages ihren Eigentümer wech-
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selten. Sie würden also einschränken. Sie würden 
aber noch etwas machen, worauf Sie schon der 
Herr Finanzminister hingewiesen hat: Sie würden 
durch dieses Ersuchen in deh Ablauf der demokra
tischen Verwaltung eingreifen, E:xekutive und 
Legislative miteinander verflechten, was Sie nicht 
tun können. Denn nach demokratischen Grund
sätzen können Sie Ihrem Finanzminister nicht be
fehlen, was er im einzelnen Fall zu tun oder zu 
lassen hat. Das können Sie nur, wenn Sie die Re
gierung innehaben, im Wege der Absprache, für 
die Sie dann allerdings die entsprechende Ver
antwortung vor dem Landtag zu tragen haben. 
Bleibt also eines: Entweder Sie verstehen den Be
griff des Ersuchens so, daß der Herr Finanzmini
ster sagen kann: „Gut, du hast mich ersucht; sehr 
nett von dir. Ich werde es nicht tun." Dann können 
Sie sich den Antrag sparen. Dann haben Sie damit 
den Leuten da oben keinen Gefallen getan; Sie 
haben die anderen aber ungünstiger gestellt. Oder 
Sie legen in den Begriff des Ersuchens eine Bin
dung der Exekutive. Dann fallen gerade Sie, meine 
Damen und Herren der Regierungsparteien, mit 
einem solchen Beschluß Ihrer eigenen Exekutive in 
den Arm. Sie schaffen etwas, wogegen diese Exekutive 
nur mehr eine Hilfe hat, die auch nicht sehr schön 
ist, nämlich gegen die eigene Partei den Verfas
sungsgerichtshof zu Hilfe rufen zu müssen. Ich 
glaube, Sie werden keines von beiden wahrhaben 
wollen. Ich möchte Sie also ersuchen: Schließen Sie 
sich dem Antrag des Ausschusses an und lassen 
Sie es bei der Klärung der Dinge, wie sie im Jahre 
1950 erreicht worden ist! Sie ist gerecht, gleich
mäßig für alle, die diesem Schicksal unterworfen 
waren. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort erhält der 
Herr Staatsminister der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Die Staats
. regierung verfährt im Vollzug nach dem Beschluß 

des Landtags vom April 1950. Es hat· bisher keine 
Schwierigkeiten gegeben. 

· Es ·ist eine Bemerkung wegen Rückerstattung 
gemacht worden. Die Ansprüche Rückerstattungs
berechtigter sind bereits befriedigt. Rückerstat
tungsberechtigt ·waren in diesem Gebiet lediglich 
die Besitzer des Gasthauses „Zum Türken". Dieses 
Verfahren ist erledigt. Das Gasthaus ist den Vor
besitzern zurückgegeben worden. Nach den Be
stimmungen des Rückerstattungsgesetzes ist sonst 
niemand zur Rückerstattung berechtigt. Es ist also 
eine ganz klare Rechtslage. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort erhält der 
. Abgeordnete Thanbichler. 

Thanbichler (CSU): Hohes Haus, meine Damen 
und Herren! Wir wollen keine lex Obersalzberg, 
sondern wir sind der Anschauung: Wenn das Ge
lände da oben frei ist und ein großer Teil derer, 
die einst dort ihre Heimat hatten, sich bewirbt den 
Willen hat, das Land wieder zu erwerben, 

1gla~ben 
wir den Antrag ·stellen zu dürfen, daß die Regie
rung um Rückgabe ersucht wird. 

Nun erklärt uns der Herr Finanzminister daß 
nach dem Beschluß vom Jahre 1950 verf~hren 
wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich muß doch einmal etwas vorbringen. Man sagt 
andauernd, die Salzberger sind freiwillig ·gegan
gen. So liegen die Dinge nicht. Es können meinet
wegen ein paar übergeschnappte dabei gewesen 
sein, das Heer aber, die Masse des bodenständigen 
Volkes, mußte herunter. Sie hatten Einspruch er
hoben durch den damaligen Vikar, den heutigen 
Pfarrer Dr. Baumann. Es hat ihnen nichts genutzt. 
Nun sind sie vom Obersalzberg abgewandert. 

Nun hat der Finanzminister gesagt: Da würden 
wir überhaupt noch ein Wörtchen mitreden. Dar
unter habe ich verstanden: Wie sie abgelöst wor
den sind. Ich habe die Liste, wie sie abgelöst wor
den sind, .und ich habe aucll das, was sie heute 
sind. Es ist eben die Tragik des Bergvolkes, daß es 
ohne die Berge nicht leben kann. Hätten sich die 
Obersalzberger Anwesen auf dem flachen Lande 
draußen gekauft, hätten sie ja keine Heimat ge
habt. Sie kauften sich Anwesen im Berchtesgadener 
Land. Als droben die Preise stiegen, stiegen sie auch 
drunten im Tal. So schreibt der Herr Baumann: 
Es sprang. die Katze wieder auf die alten Füße. 
Wir wollen auch nicht mehr' einen Antrag über die 
Wiedergutmachung bringen, sondern wir sagen: Ist 
die Regierung gewillt, dieses Gelände wieder an 
Bauern zur ländlichen Bewirtschaftung zu verkau
fen? Ich bin mir dessen bewußt, daß es ungemein 
schwer sein muß, wenn einer als Bauer auf dem 
Obersalzberg siedeln will. Zuerst muß er die 
Grundstücke kaufen, dann muß er die nötigen 
Wirtschafts- und Wohngebäude errichten. Aber für 
viele ist die Heimat ein Begriff. · Die Heimat ist 
ein Begriff der Seele. Darum haben sie sich ge
rührt. Schon seit .fünf Jahren besteht eine Orga• 
nisation. · 

Und nun sagen wir: Wir haben gesehen, den 
Antrag bringen wir nicht durch. Es ist eine Vor
eingenommenheit gegen die Obersalzberger vor
handen; darum haben wir gesagt, jeder soll kaufen 
dürfen, ganz gleich, woher er stammt. Der Herr 
Finanzminister hat uns aber gesagt, wir wollen 
das Gelände bestmöglich verwerten. Da kann eine· 
bäuerliche Bewirtschaftung nicht mehr mit, wenn 
der Obersalzberg bestmöglich verwertet werden 
soll. Yfeil die D~nge so liegen, glaube ich, hat es 
keinen Sinn mehr, unseren Antrag vertagen zu 
lassen. Und weil der Herr Finanzminister gesagt 
h~t, wir fußen auf dem Beschluß von 1950, ziehen 
wir unseren Antrag zurück. 

(Allgemeiner Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Damit hat eine wei
tere Debatte keinen Sinn mehr. Die Angelegenheit 
ist erledigt. (Z f . d BP) · uru e von er 

- Nadhdem der Antrag zurückgezogen ist, gibt es: 
keine Debatte mehr. 

Ich schlage vor, die Beratungen jetzt abzubre
chen und die Sitzung morgen früh 9 Uhr wieder 
aufzunehmen. -

Die Sitzung ist geschlossen. 

{Schluß der Sitzung: 18 Uhr 9 Minuten) 


